
ZUM STRAFRECHTSEXKURS
IN PLATONS NOMOI

Eine Analyse der Argumentation von 860c-864 b.':·

Zu den meistdiskutierten Partien der platonischen Nomoi
gehört der sog. Strafrechtsexkurs im 9. Buch 857b-864 b, vor
allem der Abschnitt 860 c-864 b, der die Funktion hat, die These
von der Unfreiwilligkeit des Unrechttuns mit der Praxis der
Strafgesetzgebung in Einklang zu bringen, und der in seinem
Schlußteil 863 b ff. besondere interpretatorische Probleme stellt.
Diesen vermag nur eine sorgfältige Analyse des gesamten Argu
mentationsganges ab 860 c gerecht zu werden, die Schritt für
Schritt dem Text folgt und auf dessen jeweilige Intentionen und
Implikationen achtet. Hierin liegt das methodische Verdienst der
Arbeit von T. J. Saunders1

), der den Komplex 859c-864b zum
letzten Mal eingehend analysierte und dabei besonderes Augen
merk auf die sprachliche und gedankliche Struktur des Textes
legte und so zu vielen wertvollen Beobachtungen gelangte. Seine
mit großem Scharfsinn entwickelte Deutung von 863 b ff. muß
jedoch ernsthaft bezweifelt werden, und zwar gerade wegen der
terminologischen und argumentativen Struktur des Textes. Deren
Aufweis erfordert einen erneuten Durchgang durch die Partie
860 c-864 b, der am Ende nicht nur die ,traditionelle' Auffassung
von 863 b ff. bestätigt, wie sie vor Saunders etwa von Görge
manns und McGibbon vertreten wurde2

), sondern vor allem deut
lich machen kann, wie minuziös Platon seine gesamte Argumen-

".) Für anregende Kritik bin ich Herrn Prof. Carl Werner Müller (Saarbrük
ken) zu Dank verpflichtet.

1) T. J. Saunders, The Socratic Paradoxes in Plato's Laws. A Commentary
on 859 c-864 b, Hermes 96 (1968), 421-434 (im folgenden zitiert als Saunders).

2) H. Görgemanns, Beiträge zur Interpretation von Platons Nomoi, Zete
mata 25, München 1960; D. McGibbon, Plato's Final Definition of Justice, PACA
7 (1964), 19-24; er setzt sich (wie auch schon Görgemanns) kritisch auseinander
mit M. O'Brien, Plato and the "Good Conscience": Laws 863 E 5-864 B 7,
TAPhA 88 (1957), 81-87. Von der älteren Literatur z. St., die man bei O'Brien
bequem aufgelistet findet, ist am wichtigsten G. Müller, Studien zu den platoni
schen Nomoi, Zetemata 3, München 1951, 2. Auf!. 1968 (die vorstehend genann
ten Arbeiten werden im folgenden nur mit Verfassernamen zitiert).
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tation auch terminologisch auf die These von der Unfreiwilligkeit
des Unrechttuns abgestimmt hat und sich damit zugleich von der
Begrifflichkeit der überkommenen Rechtspraxis distanziert3

).

A) Die Problemstellung (860c4-861d9)

1) Darlegung der Aporie (860c4-861 al0)

Der Athener eröffnet die Erörterung mit den Worten: TO
Toivvv ~{lETE(!OV, dJ KAt:tVia, ,7rllALV iOW{lEV Jrw~ alJ JrE(!i aVTa
mvm EXEL Tij~ avwpwvia~ (860 c 4/5). Der Sinn dieses Satzes und
insbesondere des rückverweisenden JrE(!i aVTa mVTa ergibt sich
aus seiner Beziehung zu der vorausgehenden Diskussion
859c6-860c3. Er steht nämlich einmal in unmittelbarem Kontrast
zu dem diese Diskussion abschließenden Satz 860c112 (TOf~ {lEV
Toivvv JrOAAOf~OVTW JrE(!i Ta TOwvm aavwpwvw~Ta "aAa
"ai Ta ot"aw OLE(!(!L{l{lEVa Jr(!OaaYO(!EVeraL), dessen JrE(!i Ta
TOwvTa durch JrE(!i aVTa TaVTa aufgenommen wird. Sodann
wird durch JraA Lv iOW{lEV (c 4) die folgenq~ Erörterung deutlich
als Wiederaufnahme der Frage nach der ,Ubereinstimmung mit
uns selbst' gekennzeichnet, mit der der Athener auch die voraus
gehende Diskussion eröffnet hatte: JrE(!i o~ "aAwv "ai tu"aiwv
OV{lJraVTWV JrEL(!W{lEiJa "a TL 0 Eiv TO TOLOVOE, oJrn JroTE O{lOAO
YOV{lEV VVV "ai oJrn OLWPE(!o{lEiJa ~{lEf~ TE ~{lfv aVTOf~, of O~
cpaf{lEV av' Jr(!oiJvwfaiJa{ yE, Ei W/oEv dUo, OWCPE(!ELV TWV
JrAEiaTwv, <;?[ JrOAAOi TE aVTOi Jr(!O~ avTOV~ alJ (859 c 6-d 1). Dort
betraf die Ubereinstimmung bzw. der Widerspruch das Verhält
nis zwischen dem Gerechten und dem Schönen; denn einerseits
wird von allen das Gerechte und Schöne als identisch angesehen
(859 d 3-5); andererseits können beide als Gegensätze erscheinen,
nämlich im Falle der Todesstrafe, die zwar als Strafe gerecht ist,
aber als Leiden ,häßlich' erscheinen kann4

); der Widerspruch wird

3) Wo nicht anders vermerkt, folge ich dem Text (und der Zeilenzählung)
der Ausgabe von J. Burnet, Platonis opera TOm. V, Oxford 1907 (und Nachdruk
ke).

4) Aus der Identität des Gerechten und Schönen folgt zunächst, daß ein
gerechtes Leiden qua gerecht auch schön ist (859 e 11-860 a 3); dies ist die Antwort
auf die Frage des Atheners, önn nOTe 0IlOAOYOVIlEV ... i]IlEi~TE i]lliv avr;oi~ (859 c
7/8). Wenn man dagegen zugibt, daß ein gerechtes Leiden qua Leiden häßlich ist
(860 a 4-6), entsteht der Widerspruch innerhalb der eigenen Position und der der
Menge, von dem der Athener 859 c gesprochen hatte (önn (uaqJE!!6IlE{}a i]Wi~ T:E
i]lliv avr;oi~ ... o[ noUo! T:E avr;ot n!!o~ avr;ov~ av); während aber die drei
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also manifest bei der Beurteilung der Strafe, die der Gesetzgeber
für Tempelraub und Umsturzversuch festgesetzt hat (860 b 1-7),
womit die Diskussion 859c6-860c3 deutlich an die vom Athener
zu Beginn des 9. Buches formulierten Gesetze anknüpft. Für das
anaphorische JrE(!i ra 'rOtaVW in 860c 1 (das als Rückverweis un
bestimmter ist als etwa ein JrE(!i wvw) ergibt sich damit eine
nicht zu enge Bedeutung: da es unmittelbar an 860 b 1-7 an
schließt, kann es meinen: ,bei der Beurteilung der vom Gesetzge-

. ber verhängten Strafen'; darüber hinaus verweist es aber auch auf
859c6 (JrE(!i D~ xaAWV xai DLxaÜ.vv) und auf 859d3/4 (JrE(!i ÖLa
XaLOoVV1J~ ÖAW~ xai rwv DLxa{wv av{}(!wJrwv rE xai Jr(!aYllarwv
xai Jr(!a;Ewv), so daß sein Gesamtsinn etwa so zu bestimmen ist:
,in derartigen Fragen, die das Gerechte allgemein (und das Pro
blem der Strafe im besonderen) betreffen'. Da nun JrE(!i aura
wvw (860c5) das JrE(!i ra 'rOtaVW aufnimmt, folgt daraus, daß
auch die anschließende Erörterung 860 c4-864 b letztlich dem G e
rechten und damit zusammenhängend der Strafgesetzgebung
gilt; dabei darf auch für sie das 859 c 8/9 ausgesprochene Bestreben
4.er drei Dialogteilnehmer vorausgesetzt werden, sich von den
Uberzeugungen der Masse abzuheben5

).

Die aufgeworfene Frage nach der eigenen avwpwv{a provo
ziert wie in 859d2 die Frage des Kleinias, an welche beiden wider
sprüchlichen Positionen der Athener denn jetzt denke (860c6).
Und wie in 859d5 die These, daß alles Gerechte auch schön ist,
den Ausgangspunkt bildet, so legt jetzt der Athener zunächst un
ter Rückgriff auf 731c2/3 (und 7~4b2-6) die These dar, daß nie-

Dialogpartner diesen WidersJ?,ruch als nur scheinbaren durchschauen (vgl. c50SEwv
864 a 10; cpavEitm b 7), bleibt die Menge in ihm befangen, weil sie im Falle der
Todesstrafe nicht an der Identität des Gerechten und Schönen festhält.

5) Saunders 423 sieht in lrE(lL aura wvw einen Hinweis darauf, daß es im
folgenden um dieselbe ,Begriffsverwirrung' wie in 859 c-860 c gehe: dort im
Gebrauch der Begriffe "aAOV und ou "aAov (= alOX(lov), hier der Begriffe t"ov
owv und OUX t"ovowv (= a"ovowv). Aber lrE(lL aura wvw kann kaum einen
solchen formalen Punkt betreffen, sondern muß den Gegenstandsbereich der fol
genden Ausführungen angeben, und dies ist, wie oben gezeigt, das ,Gerechte'.
Auch in dem folgenden Satz, den Saunders als Stütze heranzieht, betrifft die Ver
wirrun!\ und Uneini!\keit das Gerechte (lrE(lL ra c5i"ma 861 a 9; s. dazu unten S.
101). Die Frage der Freiwilligkeit und damit des rechten Gebrauchs der Begriffe
,freiwillig/unfreiwillig' spielt hierbei zwar mit herein; aber es muß doch auffallen,
daß an allen Stellen, wo sich der Athener von der Meinung der Menge absetzt,
dieser nicht falscher Gebrauch der Begriffe t"ovow9'a"ovow~, sondern der Be
griffe ac5t"T/Jla, ac5L"ta sowie c5t"awv/Cic5t"ov vorgeworfen wird: 862 a 5, b 2;
863 e 5 (betontes 0 yE EyW Uyw), 864 a 7/8. Und auf die Beseitigung dieser
Verwirrung kam es dem Athener letztlich an, wie 863 e 5 ff. zeigt.
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mand freiwillig Unrecht tut6
). Aus dieser These ergeben sich je

doch Widersprüche im Hinblick auf die Gesetzgebung, die der
Athener in einem fingierten Dialog mit seinen Gesprächspartnern
entwickelt (860e5-861 a2):

(a) Die These, daß niemand freiwillig Unrecht tut (die im
folgenden auch kurz als ,sokratische These' bezeichnet werden
solln, schließt scheinbar eine strafrechtliche Verantwortung aus
und entzieht damit einer Strafgesetzgebung die Grundlage. Dem
widerspricht die Tatsache, daß der Athener bereits in 853 d-857b
Strafgesetze aufgestellt hat und noch weitere aufstellen wird.
Auf diesen Widerspruch zielt die erste fingierte Frage des Kleinias
und Megillos: :TrOrE(}OV VOIlO{)Eu:iv (avIlßovAdJEL~) fj Il~, die der
Athener ohne weiteres bejaht (e6/7).

(b) Bejaht man aber die Notwendigkeit einer Strafgesetzge
bung, so ergibt sich ein neues Dilemma, das der Athener in eine
Alternativfrage kleidet: Soll der Gesetzgeber (gemäß den praktiL

schen Erfordernissen der Rechtsprechung) die ac5LX~llaW in
axovow und EXOVOW differenzieren und dementsprechend die
Strafen abstufen (was auch der Athener selbst später in seinem
Strafkodex tut)8) - oder soll er (wie dies die sokratische These zu
fordern scheint) auf eine solche Abstufung verzichten und alle
Delikte in dieser Hinsicht gleich behandeln, da es ja nach dieser
These überhaupt keine freiwilligen ac5LX~llaW gibt?
(860e7-861 a2).

Die Formulierung dieser ,Aporie' (vgl. 861 b1) zeigt, daß das
zur Lösung anstehende Problem primär ein praktisches ist. Der
sokratischen These wird nicht direkt die These entgegengestellt,
daß es auch freiwilliges Unrecht gibt, um diese dann zu widerle
gen, sondern das Problem liegt im Verhältnis der sokratischen
These zur Gesetzgebung. Darum wird die Zweiteilung der

6) Der Vorschlag von Görgemanns 163, statt äxova{w~OE txovawv in 860
d 6 dxovawv OE txova{w~ zu schreiben, ist nicht nur unnötig (da auch der überlie
fene TC;l't den von Görgemanns gefordenen Sinn hergibt), sondern scheiten auch
an der Ubereinstimmung von 860 d 6 mit Ps.Plat. iust. 375 d 5/6: s. C. W. Müller,
Die Kurzdialoge der Appendix Platonica. Philologische Beiträge zur nachplatoni
schen Sokratik, Studia et Testimonia Antiqua XVII (München 1975), 189 Anm. 1.

7) Den genuin sokratischen Ursprung dieser These bezeugt neben den be
kannten außerplatonischen Belegen nicht zuletzt die Behandlung des txwv-üxwv
Problems in dem pseudoplatonischen Dialog ]fEgi Otxa{ov, die nach den Untersu
chungen von C. W. Müller a.a.O. 134ff. und 168ff. den Diskussionsstand der
frühen Sokratik wiedergibt und insofern besonderen Zeugniswert beanspruchen
kann.

8) VgJ. z. B. 865 a 3 H., 866 e 6 H., 869 e 4 H., 874 e 5 H., 879 b 1.
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aOt"~/-lara in a"ovaw und E"ovaw nicht als theoretische Ge
genposition zur sokratischen These eingeführt, sondern als eine
Unterscheidung der Rechtspraxis, die durch das konklusive ow
f>tEit; ot5v (860e7) als offenbar unumgängliche Konsequenz aus
dem Entschluß zur Gesetzgebung hingestellt wird und die denn
auch, wie nachher klar gesagt wird (861 b), für die strafrechtliche
Praxis aller Gesetzgeber in allen Staaten konstitutiv ist.

Damit bildet die bisherige Entfaltung des Problems ein ge
naues Gegenstück zu 859d-860c (der Erörterung der ersten ow
ep0f>a): auch dort bestand das Problem in dem (scheinbaren) Ge
gensatz zwischen einer These (,alles Gerechte ist auch schön') und
der Praxis der Gesetzgebung, konkret der in 853 d-857b erlasse
nen Strafgesetze, der 860 a 8-10 ausdrücklich konstatiert wird.

Ehe nun der Athener in Weiterführung des fiktiven Dialogs
seinen Vorschlag zur Lösung der Aporie entwickelt, fragt Kleinias
mit TOVTOtt; O~ Tt Xf>Tjaow;-{Ja TOit; VVV AEY0/-lEVOLt; nach der
Funktion der gegenwärtigen Darlegungen. Der Athener bezeich
net diese Frage als sehr berechtigt und beantwortet sie mit einem
Rückverweis : ava/-lvTja{NiJ/-lEV Wt; Ef.1Jrf>0a{)Ev VVVOTj "aAWt; fU
Y0/-lEV on :rrEf>i ni (j{"aw etTj :rraf.1JroUTj nt; ~/-lWV raf>ax~ TE "ai
aav/-lepwvta (861 a8-10), um dann in seinen Ausführungen fortzu
fahren. Diese kurze Zwischenbemerkung unterstreicht vor dem
Eintritt in die eigentliche Erörterung deren Bedeutung, indem sie
klarstellt, daß sie kein Selbstzweck ist, sondern darauf abzielt, die
,Verwirrung über das Gerechte' zu beseitigen, und sich damit in
die seit 859 b geführte Diskussion einfügt. Wenn es also im folgen
den um eine terminologische Verwirrung geht, dann primär nicht
um den falschen Gebrauch der Begriffe ,freiwillig' und ,unfreiwil
lig', sondern der Begriffe ,gerecht' und ,ungerecht(9). Daß in der
Tat dies die Funktion des folgenden Stückes ist, wird nicht nur
durch den Verlauf der Diskussion, sondern vor allem dadurch
bestätigt, daß der Athener diese Diskussion und im weiteren Rah
men den ganzen Strafrechtsexkurs mit einer Definition von a0 t
"ta und M"awv abschließt (863e5 ff.).

2) Überlegungen zur Lösung der Aporie (861 b 1-d9)

Um einen Ausweg aus dem in 860e 7-861 a2 aufgezeigten
Dilemma zu finden 1o), erwägt der Athener zunächst die Möglich-

9) Vgl. oben Anm. 5.
10) Die Frage, ob auf der Basis der sokratischen These überhaupt eine Straf

gesetzgebung möglich ist (860 e 5-7), wird nicht mehr explizit aufgenommen, da
sie bereits 860 e 7 bejaht worden war.
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keit, ohne eine Lösung der Aporie sofort auf der Grundlage der
sokratischen These mit der Gesetzgebung zu beginnen, was je
doch sogleich verworfen wird (ov" EaT:LV cl). Dieser Passus
(860bl-el) liefert aber Hinweise auf eine Lösung, wenn man die
beiden negierten Partizipien OVTE bW(Jlaaf.1.EvOt (a) und bov~ ov
bEva AOyov (b) positiv nimmt:

(a) Einerseits ist zur Lösung der Aporie eine genauere Unter
scheidung erforderlich, die angibt, worin sich die von der traditio
nellen Gesetzgebung geschiedenen beiden Arten von (ibl"~f.1.aTa,

nämlich freiwillige und unfreiwillige, unterscheiden.
(b) Andererseits müßte die sokratische These, um als Grund

lage der Gesetzgebung zu dienenli), zuvor über ihre Richtigkeit
Rechenschaft geben (bov~ ... AOyov w~ 6(J{}w~ Et(JTJTal).

Diese beiden Beweisgänge werden in der anschließenden po
sitiven Formulierung des Lösungsvorschlags miteinander ver
knüpft und daraus das endgültige Argumentationsziel abgeleitet
(861 cl-d 7):

Einerseits kann die These von der Unfreiwilligkeit der
abl"~f.1.aTa (d3) nicht aufgegeben werden, weil sie, wie der Athe
ner d 4 apodiktisch feststellt, als wahr anzusehen ist. Da ihr aber
andererseits die traditionelle Scheidung der abl"~f.1.aTa in freiwil
lige und unfreiwiliige widerspricht, bleibt nur der Ausweg, den
Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Delikten so zu
bestimmen, daß er sich mit der sokratischen These vereinbaren
läßt, die dadurch natürlich auch ihrerseits als ,richtiy', d. h. mit
der strafrechtlichen Realität vereinbar erwiesen wird 2). Die an-

11) Die Bedeutung des Hapaxlegomenon xaT:avojlo{JErrjoeL (861 c 1), des
sen Kühnheit durch das hinzugefügte nva T~6.7rov relativiert wird, bestimmt W.
Lindblad, Die Bedeutungsentwickelung des Präfixes KATA in Kompositis. Eine
semasiologische Untersuchung, Soc. scient. Fenn. Comm. human. litt. I 1 (Hel
singfors 1922), 86 als ,Gesetze gegen etwas geben'. Der Sinn läßt sich aber noch
präziser fassen, wenn man XaTaVOjlOOerrjoeL in Beziehung setzt zu b 5: raum
(d. h. gemäß der Unterscheidung zwischen freiwilligen und unfreiwilligen Un
rechtstaten) xai vOjlOOereiTaL. Bezogen auf diese Gesetzgebung könnte xaravo
jloOerrjOEL dann bedeu.ten: ,die traditionelle Gesetzgebung durch eine neue Gesetz
gebung überwinden'. Ahnlieh interpretiert E. B. England, The Laws of Plato. The
Text edited with Introduction, Notes, etc., Vol. II (Manchester 1921) z. St.: "le
gislate (the objection) down".

12) Diesen Zusammenfassung bringt Kleinias 861 d 1 zum Ausdruck:
x~ewv ... ravm (sc. die These, daß alle ci6Lxr]jlara unfreiwillig sind) w~ 6~OÖJ~

el~T/raL .7r~ÖJrav DLO~{oavTa~ (d. h. durch eine entsprechende Abgrenzung in
nerhalb der Delikte) DT/).ÖJOaL. G. Müller 57 Anm. 1 bezieht mvm w~ 6~OÖJ~
el~T/TaL (861 d 1) nicht auf die sokratische These, sondern auf c 2/3 ravra ...
DT/)'ÖJOaL DUO Te ovra xai nlV DLatpO~av lliT/v. Dagegen spricht jedoch nicht nur
das unmittelbar vorausgehende fj jlTJ UyeLv w~ JrCzvra cixOUOLa Ta ciDLxr]jlara (c
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schließende Argumentation hat also zu klären (c51JAwam c2;
c51JAovv d 7), worin sich denn die traditionell geschiedenen Arten
von ae5txr,lJ-am unterscheiden, wenn ihr Unterschied offensicht
lich nicht in der Freiwilligkeit bzw. Unfreiwilligkeit liegen kann
(861 d4-7)13).

Daß die folgende Argumentation, wie lflJf(}omhv T:OV vo
IJ-o{}creiv (c2) schon zur Genüge zeigt, im Dienst der beabsichtig
ten Strafgesetzgebung steht, wird 861 c3-6 noch einmal eigens
hervorgehoben: die neue Unterscheidung innerhalb der Delikte
soll eine Grundlage liefern, auf der die Angemessenheit der Stra
fen beurteilt werden kann, die gemäß dieser Unterscheidung fest
zusetzen sind (omv Exar:e(}qJ n~ T:11V c5{x1Jv brm{}fj). Damit er
füllt diese Erörterung zugleich die mehrfach und zuletzt am Be
ginn des Exkurses 857c ff. an den Gesetzgeber gerichtete Forde
rung, seine Anordnungen den Betroffenen einsichtig zu machen
und so erzieherisch zu wirken. .

Der Ertrag der bisherigen Überlegungen besteht zunächst in
der Herausarbeitung des Themas der folgenden Argumentation;
darüberhinaus jedoch gibt der Athener, wenn man seine Formu
lierung der Problemstellung genauer betrachtet, bereits einen ver
steckten Fingerzeig auf die spätere Lösung:

Die strafrechtlich relevanten Tatbestände werden in dem Ab
schnitt 860e5-861d1 (und schon 859b8) mehrfach als ac5txr,
IJ-ar:a bezeichnet. Dies wird in 861 b als die traditionelle Ter
minologie der Strafgesetz~ebung aller Staaten hingestellt, welche
Exovaw und axovaw ae5txr,lJ-am unterscheidet (auch 860e8
wird der Terminus ae5txr,lJ-am in Verbindung mit dieser traditio
nellen Unterscheidung eingeführt)14). Dabei fällt aber auf, daß der

8), sondern vor allem die Formulierung in b 6-<; 1: 6 (jE lra(J' TJjjWV vvv(jiJ Qr/1JEi~

A6yo~, WOlrE(J lra(Ja {}EOV AEX{}d~, l:OOOVl:OV jj6vov EllrwV alraUa;craL, (joiJ~

(jE ov(jtva A6yov w~ o(J{}w~ Ei(JT/XEV (!), xawvOjjo{}ET'7joEL lwa T(J6lrov. Die
von Müller mit Recht postulierte (und durch (jT/AwoaL d 1 auch sprachlich signali
sierte) Beziehung auf c 2/3 wird dagegen durch (jw(J{oaVTa~hergestellt, das (wie
(jW(JLEi~ 860 e 7 und (jw(JLOajjEVOL 861 b 2) zum Objekt nur die abLx~jjaw haben
kann.

13) Der überlieferte Text braucht nicht angetastet zu werden, wenn man
mit England z. St. und G. Müller 57 Anm. 1 hinter txaTE(Jov und lrOTE (d 6)
Kommata setzt und das ganze Stück xaTa T{va (jE T(J6lroV ... lrOTE von lrEL(JaTEov
(jT/AOVV abhängen läßt.

14) Ob Platon damit die tatsächliche Terminologie des positiven Rechts
wiedergibt, steht auf einem andern Blatt. Dieses kennt natürlich die Scheidung
zwischen txovowv und &XOVOWVj und ebenso bekannt ist die ausgedehnte Ver
wendung der Termini a(jLxEiv und &&xT/jja zur Bezeichnung von Rechtsverlet
zungen; vgl. dazu L. Gernet, Recherches sur le developpement de la pensee juridi-
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Athener diese Termini nur in den die traditionelle Rechtspraxis
widerspiegelnden fiktiven Dialogpartien verwendet, während er
sie in seinem eigenen positiv formulierten Lösungsvorschlag
(861c1-d7) vermeidet und nur unbestimmt von wiJw (c2),
br.ar:E(Jtp (c3) und e"U1r:E(JOV (d 6) spricht. Hierin deutet sich schon
die Argumentationsrichtung der folgenden Erörterung an, die auf
eine Eliminierung des Terminus ab{X1Jlla hinausläuftI5

). Nicht
minder aufschlußreich ist es, mit der traditionellen Terminologie
die Formulierungen zu vergleichen, in denen 860d die sokratische
These eingeführt wird: 6 ac5Lxo~ axwv xax6~ far:tv (so sinnge
mäß in dS); axwv aOtxEi 6 ac5Lxwv (- d7; vgl. d9); ~ aOtxta
axovat6~far:tv (- d 7/8)16). Auch in dieser terminologischen Dif
ferenz ist die spätere Lösung schon vorgezeichnet: für den Athener
ist Ungerechtigkeit und Unfreiwilligkeit ein seelischer Zustand
des Täters, während der traditionelle Begriff des exovotOv bzw.
axovotOv ab{X1Jlla die Unrechtsqualität (und auch die Freiwillig
keit bzw. Unfreiwilligkeit) der konkreten Tat zuspricht. Wenn
daher die sokratische These 861 c 8 von Kleinias (nicht vom Athe
ner!) in der Formulierung .m::lvw axovata r:a aOtxr7llar:a vor
getragen wird (ähnlich schon 861 a1 im fiktiven Dialog: ovx
ovr:wv ac5Lx1Jllar:wv r:o JW(JaJrav exovotwv), so bedeutet dies eine
bewußte, ad hoc vollzogene Umsetzung der sokratischen These in
die Begrifflichkeit des positiven Rechts, durch die der Gegensatz
zwischen der traditionellen Rechtspraxis und einer aus der sokrati-

que et morale en Grece (Paris 1917), 40-95. Ob die Strafgesetzgebüng allerdings
den Begriff des &"OVOLOV &6i"T//-la (gegen den sich der Athener 862 a 5 im Falle
der Schädigung verwahrt; vg!. auch 864 a 7) als feste Kategorie für bestimmte
Tatbestände kannte, darf mit Gernet a. a. O. 309 bezweifelt werden; in der Praxis
scheint es aber möglich gewesen zu sein, auch Fälle unbeabsichtigten Handelns als
&t5'''7)/-la1:a zu qualifizieren; z.B. rechnet Demosthenes or. 38, 21 (- 37, 58) die
&"OVOW' qJovo, unter die at5,,,7)/-la1:a. So drängt sich die Vermutung auf, daß
Platon, an solche Gebrauchsweisen und überhaupt an die gängige Verwendung
von &t5,,,eiv und at5t"T//-la für Rechtsverstöße anknüpfend, dem positiven Recht
eine Terminolo~ie unterstellt, welche, selbst wenn sie zur strafrechtlichen Klassifi
kation der DelIkte in dieser Form nicht gebräuchlich gewesen sein mag, doch
zumindest nur die logische Konsequenz aus einem unreflektierten und undifferen
zierten Gebrauch der Begriffe at5L"eiv und at5t"T//-la darstellte (vg!. 861 e 6-8) und
die vor allem die erwünschte Folie hergab, gegen die er seine eigene Auffassung
um so deutlicher abheben konnte. Wenn daher hier und im folgenden die Schei
dung in t"OVOLa und &"OVOLa &t5L"7)/-la1:a als ,traditionell' bezeichnet wird, so ist
dies nur im Sinne Platons gemeint, der diese Distinktion als traditionell hinstellt;
zur Terminologie des Atheners s. auch unten S. 127 f.

15) Vg!. unten S. 107 und 128.
16) Vg!. auch die Formulierungen apo!. 37 a 5; Prot. 345 e; Gorg. 509 e 6 u. Ö.
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schen These ableitbaren Rechtspraxis, die alle ac5LxrUiaw als un
freiwillig zu betrachten hätte, um so klarer hervortritt17

).

B) Die erste Argumentation (861el-863a2)

Die erste Argumentation des Atheners umfaßt zwei Komple
xe: Der erste (861 e-862 b) arbeitet, wie mehrfach angekündigt,
den eigentlichen Unterschied zwischen den traditionell als exov
ow und axovma geschiedenen ac5Lx~f-la.a heraus und führt zur
Unterscheidung von ac5Lxia und ßAclß"l. Der zweite Komplex
(862 b-863 a2) leitet daraus die praktischen Konsequenzen für die
Strafgesetzgebung ab.

1) Der Unterschied zwischen ac5Lxia und ßAclß"l
(861 e1-862b 5)

Der Athener geht von der konkreten Handlung der Scha
denszufügung (ßAclß"l) aus; seine Argumentation verläuft in fol
genden Schritten:

(a) Es gibt freiwillige und unfreiwillige (d. h. juristisch gesprochen: vorsätzliche
und nichtvorsätzliche) Schädigungen.
(b) Man darf aber nicht alle Schädigungen als (ModaL betrachten und daraus
folgern, daß auch Ta abt"a zweifacher Natur sind, nämlich teils t"ovma, teils
ci"ovaw.
(c) Vielmehr kann eine unfreiwillige Schädigung nicht als ci"ovawv ci&"TJ/-la, ja
überhaupt nicht als cibt,,{a betrachtet werden. Umgekehrt muß man oft bei einer
Wohltat sagen, daß der Wohltäter Unrecht be~eht (cibt"eiv).
(d) Denn Geben und Wegnehmen darf man nicht ohne weiteres als gerecht bzw.
ungerecht bezeichnen, sondern der Gesetzgeber muß darauf sehen, ob jemand in
gerechter Gesinnung (fj{}eL "ai bt"aÜp T(10mp X(1dJ/-levo~) einem andern nützt
oder schadet.
(e) Die Gesetzgebung hat also bei der Straffestsetzung zu unterscheiden zwischen
ciOL,,{a und ß}.aßTJ (862 b5/6).

Der Athener ersetzt somit die traditionelle Zweiteilung der
ac5Lx~f-law in exovow und axovow durch die Unterscheidung
zwischen ac5Lxia und ßAclß"l. Nun war schon 861 b2, c3 und
besonders d5/6 angedeutet worden, daß der Unterschied zwi
schen beiden nicht in der Freiwilligkeit bzw. Unfreiwilligkeit,
sondern ,in etwas anderem' liegen muß. Dies andere kann nur die
,gerechte Gesinnung' sein, die in 862 b als entscheidendes Krite
rium hervorgehoben wird. Damit wird natürlich zugleich eine

17) Eine Bestätigung darf man darin sehen, daß die Junkturen t"ovawv
bzw. ci"ovawv cio{"TJ/-la innerhalb der platonischen Schriften nur hier im Straf
rechtsexkurs vorkommen.
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Unterscheidung zwischen der äußeren sichtbaren Handlung bzw. 
deren Resultat und der seelischen Verfassung des Handelnden ein
geführt18

). ßAaßl1 und cu5Lx{a stehen demnach auf verschiedenen
Ebenen: eine unfreiwillige Schädigung als Resultat einer Hand
lung ist zu trennen von der a<5tx{a als Gesinnung und darf daher
auch nicht als axovowv aö{xl1{La bezeichnet werden, weil da
mit die Trennung zwischen den beiden Ebenen verwischt würde.
Das in 860e-861 d mehrfach geforderte ÖW(!{~ELV innerhalb der
,aöLxrj{Lara' wird vom Athener nicht nur gleichsam ,horizontal'
auf der Ebene der äußeren Handlungen durchgeführt (durch Ab
trennung der unfreiwilligen Schädigung von den Unrechtstaten),
sondern auch in ,vertikaler' Richtung, indem er der äußeren
ßAaßl1 nicht mehr die Unrechtstat (aö{xl1{La), sondern die ,inne
re' Ungerechtigkeit (aÖLx{a) als eine seelische Verfassung gegen
überstellt. Indem so der Athener die sittliche Bewertung einer Tat
nicht auf die äußere Handlung, sondern auf die moralische Gesin
nung des Täters gründet, setzt er sich bewußt von einer Auffas
sung ab, die unreflektiert Geben per se als gerecht und Wegneh
men per se als ungerecht ansieht (und damit denselben Fehler
be~eht, wie er 860a-c den ,Vielen' vorgeworfen wurde, die ein
LeIden als solches immer als häßlich ansehen und damit ebenfalls
ihr Unvermögen bezeugen, zwischen dem äußeren Vollzug und
dem moralischen Zweck der Strafe zu differenzieren). Der Unter
schied zu der abgewiesenen Auffassung besteht auch hier nicht in
einem abweichenden Gebrauch der Begriffe ,freiwillig' und ,un
freiwillig', sondern der Begriffe ,gerecht' und ,ungerecht', mit
denen der Athener nicht mehr die äußere Handlung, sondern die
seelische Verfassung qualifiziert, die das entscheidende Kriterium
für die strafrechtliche Beurteilung bildet.

18) Diese Unterscheidung mag zunächst keineswegs so originell erscheinen:
auch das positive Recht unterschied ja in ähnlicher Weise zwischen Erfolg und
Vorsatz oder Absicht (vgl. den Kommentar des Demosthenes or. 23, 54 zu Dra
kons Gesetz über Tötung beim Wettkampf: av n~ ev a{}AOt~ cilro"rdvu nva,
rourav w(Jtaev OU" ac5t"siv. c5ta r{; OU ro aVJ.lßav fa"t1jJara, &.Ua n]v rau
&D(Ja,,6ra~ Dtavowv. fan D' aVrTJ r{~; ~wvra vt"ijaw "ai ou" ano"rEivw).
Als neu ist aber Platons Versuch zu werten, nicht mehr die Unrechtstat durch die
traditionellen Kriterien etwa der n(J6vota oder der fmßovAr, (also den konkreten
Tatvorsatz) zu definieren, sondern stattdessen die Ungerechtigkeit auf die Gesin
nung und den Charakter ({,{}o~, r(J6no~) des Täters zu gründen und so die seeli
sche Verfassung und die psychologischen Motive zum Maßstab für die Beurtei
lung (und auch für die Klassifizierung) der Vergehen zu machen, was freilich in der
Praxis seiner Gesetzgebung nicht ohne Unstimmigkeiten abging: vgl. R. Masch
ke, Die Willenslehre im griechischen Recht (Berlin 1926, Nachdruck Darmstadt
1968), 121 H.
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Soweit ist die Argumentation des Atheners einleuchtend und
klar. Wie verhält sie sich aber zu der sokratischen These von der
Unfreiwilligkeit des U~rechttuns? Zunächst wirkt sich diese The
se darin aus, daß eine Ubertragung der bei den Schädigungen zu
beobachtenden Zweiteilung (Tli f.iEV Exovma O~, Ta 0' axovaw)
auf die ungerechten Handlungen verworfen wird (861 e7/8); denn
nach der Maxime des Sokrates gibt es, wie 861 c8 in traditioneller
Terminologie gesagt wurde, nur axovaw ac5tx~f.iam. Nur
scheinbar verwirrend ist es, wenn dann gerade der Begriff des
axovawv aoixrJf.ia verworfen und durch (unfreiwillige) ß}..aßrJ
ersetzt wird (862 a5). Denn die Fehlerhaftigkeit dieses Begriffs
liegt, wie man den anschließenden Ausführungen über das Wohl
tun entnehmen muß, zunächst nicht in dem Moment der Unfrei
willigkeit, sondern darin, daß er einer H an d Iu n g Unrechtsquali
tät zuschreibt, die doch nur der Gesinnung zukommen kann.
Konsequenterweise taucht darum der Begriff aOtxrJf.ia von hier
ab im ganzen Strafrechtsexkurs nicht mehr auf, womit die genui
ne sokratische Terminologie von 860 d 5 ff. wieder in Kraft gesetzt
ist. Wie steht es aber mit der anderen Hälfte der traditionellen
Distinktion in Exovaw und axovaw aOlX~f.iam?Da der Athener
den Terminus axovawv aoixrJlW durch die ungewollte Schädi
gung (ß}..aßrJ) ersetzt und dieser die aOlxia gegenüberstellt, muß
man folgern, daß die aOlxia mit den Exovma ac5tx~f.iam der
traditionellen Distinktion identisch ist. Aber diese Gleichsetzung
ist nirgends ausgesprochen und konnte so auch nicht ausgespro
chen werden: einmal weil ihr die sokratische These (in traditionel
ler Formulierung: navm Ta aOlX~f.iam axovata) direkt wider
spricht, und ferner auch deshalb, weil die ac5txia eine seelische
Haltung (und zwar eine unfreiwillige) ist, während mit Exovaw
aOlX~f.iaTa wieder Handlungen als ungerecht qualifiziert
werden.

Der Athener hält also insoweit konsequent an der sokrati
schen These fest und meidet peinlichst jede Andeutung, daß ein
Unrecht freiwillig sein könnte. Damit ist aber die traditionelle
Scheidung der ac5tx~f.iam in Exovaw und axovaw nur scheinbar
widerlegt. Denn der strafrechtliche Begriff der ,Freiwilligkeit'
bzw. ,Unfreiwilligkeit' (d. i. des Vorsatzes bzw. Nichtvorsatzes)
liegt natürlich auf einer ganz anderen Ebene als der Begriff der
Unfreiwilligkeit in der sokratischen These und kann daher auch
nicht durch diese außer Kraft gesetzt werden. Diesen strafrechtli
chen Begriff erkennt auch der Athener an, wenn er 861 e von
,unfreiwilligen' und ,freiwilligen' Schädigungen spricht, und ge-
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naugenommen ist es gerade die juristisch verstandene ,Unfreiwil
ligkeit' , die ihn dazu führte, die unfreiwillige (= nichtvorsätzli
che) Schädigung von der ac5t,,{a zu trennen (vgl. d T{'; nva n
Jt1]IW{VEL f..l~ ßOVAOf..lEVO; aAA' a"wv 862 a3). Aber auch hier ist es
aufschlußreich zu sehen, wie der Athener um der sokratischen
These willen es in diesem Abschnitt bewußt vermeidet, die Frei
willigkeit in irgendeiner Weise mit dem Begriff der ac5t,,{a expli
zit in Verbindung zu bringen. Wenn nämlich nach 862aS eine im
strafrechtlichen Sinne unfreiwillige Schädigung keine ac5t,,{a ist,
wäre zu erwarten, daß der Athener die freiwillige (= vorsätzliche)
Schädigung als ac5t,,{a einstuft. Bezeichnenderweise geschieht
dies aber nicht: denn als Gegenbegriff zu den unfreiwilligen Schä
digungen (die keine Unrechtsqualität besitzen, aber doch der Wie
dergutmachung bedürfen: 862 b6) werden in 862 c6 nicht etwa die
freiwilligen, sondern die a 0 L" 0 L ßAaßm (und "E(!01]) genannt,
also Schädigungen, die aus ungerechter Gesinnung heraus gesche
hen, wie die Erläuterung zu den "E(!01] klarstellt (iav n,;
aOL"wv nva "E(!Oa{vELv JtOLti). Dies ist nur konsequent, nach
dem der Athener das Kriterium der Freiwilligkeit ausgeschaltet
und statt dessen die Gesinnung des Täters eingeführt hat. Freilich
ist damit das Moment der Freiwilligkeit nur terminologisch über
deckt, und es tritt sofort wieder hervor, wenn der Athener bei
seiner Schilderung der Heilung der hinter den ac5t"oL ßAaßm
stehenden Ungerechtigkeit vom Strafgesetz verlangt, es müsse
den Täter zwingen, TO TOWVTOV fj f..l1]OEJtOTE t"ovTa TOAf..lijam
JtOLEtV fj OLacpE(!OVTW'; 1]TTOV JtOAV (862 d 2-4); indem hier ent
sprechend der Gesamttendenz der Argumentation das Moment
der Freiwilligkeit durch t"OVTa in die Person des Täters verlegt
wird (während es in dem Ausdruck t"ova{a ßAaß1] an der Hand
lung haftend erscheint), tritt der Widerspruch zur sokratischen
These 6 ac5t"wv a"wv ac5t"Et (nach der genuinen Terminologie
von 860d6/7) um so schärfer hervor. Im Augenblick ist der Athe
ner allerdings an der Auflösung dieses Widerspruchs nicht interes
siert, da es ihm vor allem auf die Trennung von Handlung und
Gesinnung ankommt; aber hier kündigt sich ein Problem an, das
noch der Klärung bedarf.

2) Folgerungen für den Gesetzgeber (862 b 5-863 a 2)

Gemäß der Unterscheidung zwischen ac5t,,{a und ßAaß1]
wird die vom Gesetzgeber zu verhängende Strafe vom Athener in
zwei Komponenten zerlegt: sie hat erstens im Interesse der
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Freundschaft unter den Bürgern für die Wiedergutmachung des
entstandenen Schadens zu sorgen; zweitens muß sie darüber
hinaus auf die Heilung der Ungerechtigkeit hinwirken, die als
Krankheit der Seele anzusehen ist (c 8)19). Diese Heilung besteht
im Aufbau einer seelischen Haltung, die die Ungerechtigkeit haßt
und das Gerechte liebt (d7/8). Nur wo dies nicht erreicht werden
kann, der Betroffene also unheilbar ist, soll der Tod als Strafe
verhängt werden, einmal mit Blick auf den Täter, für den es
besser ist, nicht zu leben, dann mit Blick auf die Gemeinschaft,
der dadurch ein abschreckendes Exempel vor Augen gestellt wird
und die überdies von einem schlechten Menschen befreit wird.
Diese Doppelung des Strafzwecks20

) zeigt rückschauend, welches
die beiden Objekte der Strafe sind, von denen der Athener 861 c3/
4 gesprochen hatte (ömv t x a 1:E(} qJ n~ 1:~V c5{x17v brm{}fj): es ist
einerseits die ß),aß17, andererseits die dÖLx{a. Die Ausführungen
über die Heilung der Ungerechtigkeit greifen aber noch weiter
zurück auf die am Anfang des 9. Buches erlassenen Strafgesetze,
insbesondere das Gesetz über Tempelraub, das die zu diesem Ver
brechen führende seelische Haltung ebenfalls als Krankheit be
trachtet (854c4) und die für den ,unheilbaren' Bürger vorgesehene
Todesstrafe mit den gleichen Erwägungen wie hier in 862 e be
gründet. Da ferner die Heilung der Ungerechtigkeit keine Rück
sicht auf die Schwere des Unrechts nimmt (862d 1: äv dÖtxrjan
f.1-Eya fj af.1-tx(}ov), ist damit zugleich unausgesprochen die Aus
gangsfrage des Kleinias (857b) beantwortet, warum der Gesetzge
ber keine Rücksicht auf die näheren Umstände einer Tat (dort: des
Diebstahls) nimmt: die zu einem Delikt (z. B. Diebstahl) führende
Ungerechtigkeit der Seele ist unabhängig von dem Ausmaß des
Delikts (z. B. der Menge des gestohlenen Guts) und somit in je
dem Fall mit der gleichen Strafe zu belegen (so explizit in
941 d-942 a). Damit schließt sich der Gedankengang des Straf
rechtsexkurses, und der Athener könnte nun in der Aufstellung
von Gesetzen fortfahren; doch Kleinias meldet sich noch einmal

19) So auch soph. 228 e (vgl. Anm. 51) und schon rep. III 409 a 5; IV 444 c 5
H.u.ö. .

20) Sie begegnet auch leg. V 728 c 2-5, 735 e 1-5, XI 933 e 10-934 b 3, XII
.941 d 2-942 a 4, 957 e; Prot. 324 a 3 H.; Gorg. 478 d H., 525 a H.; rep. 11 380 a-c, III
·409 e 4 H. Zur platonischen Strafkonzeption vgl. R. Porcheddu, La concezione
platonica della sanzione penale in rapporto alla evoluzione storica della «polis» e
allo stato «giusto», Sandalion 3 (1980), 19-52; M. M. Mackenzie, Plato on Punish
ment, Berkeley 1981; T. J. Saunders, Protagoras and Plato on Punishment, in: The
Sophists and their Legacy, ed. by G. B. Kerferd, Hermes Einzelschriften 44 (1981),
129-141.
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zu Wort und veranlaßt den Athener zu einer zweiten Argumenta
tion.

Denn die bisherige Argumentation des Atheners hat keines
wegs alle Fragen geklärt und dazu noch neue aufgeworfen:

(1) Ein eigentlicher Beweis für die sokratische These ist nicht
erbracht worden. Ein solcher selbständiger Beweis war zwar bei
der endgültigen Festlegung des Untersuchungsthemas (861 d2-7)
nicht mehr gefordert worden; aber nach der Argumentation des
Atheners, der die unfreiwillige Schädigung von der ac5txia
trennt, erscheint jetzt ein Nachweis, inwiefern die aDtxia gleich
wohl als unfreiwillig anzusehen ist, um so wünschenswerter.

(2) Wenn die ac5txia immer unfreiwillig ist, wieso ist dann
eine daraus hervorgehende Handlung trotzdem strafbar? Denn
anders als der bloße Schadensersatz setzt eine auf Besserung oder
Abschreckung zielende Strafe die Vermeidbarkeit und damit die
,Freiwilligkeit' einer begangenen Tat voraus. Diese erkennt nun
aber auch der Athener an, indem er von unfreiwilligen und frei
willigen Schädigungen ausgeht und nur den unfreiwilligen die
Unrechtsqualität abspricht und ihnen mit den aDtxot ßAaßm of
fenbar die freiwilligen Schädigungen (jedoch ohne diesen Termi
nus zu verwenden) gegenüberstellt. Sie ist ferner vorausgesetzt,
wenn 862d 1--4 dem Strafgesetz die Aufgabe zugewiesen wird,
den Täter dazu zu bringen, daß er nicht mehr ,willentlich' (ex6v
7:a) ein Unrecht begeht. Wie verhält sich dieses Moment der straf
rechtlichen Freiwilligkeit aber zur sokratischen These von der
Unfreiwilligkeit des Unrechttuns?

(3) Man muß sogar noch einen Schritt weitergehen. Wenn
der Athener einer unfreiwilligen (d. h. strafrechtlich gesprochen:
nichtvorsätzlichen) Schädigung die Unrechtsqualität abspricht
(862b), so scheint er damit den strafrechtlichen Begriff der Un
rechtstat (traditionell: des aDixruw) ausschließlich auf ,freiwillige'
(d. h. vorsätzliche) Taten zu beschränken. Trifft dies zu, dann
müßte er in letzter Konsequenz die traditionelle Unterscheidung
zwischen exovma und axovaw aDtx"'lla7:a nicht nur von der
sokratischen These aus, sondern auch aus jur ist i sc h en Erwä
gungen heraus ablehnen, und dies jetzt deshalb, weil die straf
rechtliche Qualifizierung einer Tat als ,ungerecht' gerade deren
Fr eiwill i gk ei t voraussetzt und somit der Begriff des axovawv
aD{X"llla, der so gut der sokratischen These zu entsprechen
scheint, als strafrechtliche Kategorie einen Widersp~~ch in
sich darstellt. In dieselbe Richtung führt auch folgende Uberle
gung. Wenn das Kriterium der Freiwilligkeit durch die Gerechtig-
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keit bzw. Ungerechtigkeit ersetzt und diese zu einer Sache der
Gesinnung gemacht werden, so kommt dadurch im Grunde doch
wieder ein strafrechtlich relevantes Moment des ,Wollens' ins
Spiel. Denn wer aus ungerechter Gesinnung einen andern schä
digt, der will doch diese Schädigung; und umgekehrt kann eine
Schädigung dann als ,ungewollt' (d. i. strafrechtlich als nichtvor
sätzlich) angesehen werden, wenn der Schädigende in bester Ab
sicht gehand.~lt hat.

Diese Uberlegungen zeigen, daß die erste Argumentation
mit der Ausklammerung des Problems der Freiwilligkeit und der
Ersetzung des Kriteriums ,freiwillig/unfreiwillig' durch das Kri
terium der ,gerechten Gesinnung' einen ungeklärten Rest gelassen
hat. Und eben auf die Klärung dieses Rests zielt die Bitte des
Kleinias 863 a3-6, die den Athener zu einer zweiten Argumenta
tion veranlaßt.

C) Die zweite Argumentation (863a3-864b7)

Das Thema der zweiten Argumentation wird von Kleinias,
der dem Bisherigen zustimmt, folgendermaßen formuliert: ijowv
0' äv fn ampÜnE(!OV auovaaqlEv raura Qrrr'Hvra, TO Tij~ aDt
u{a~ TE uai ßAaß1J~ Dtaq;o(!ov uai TO TWV euova{wv uai auov
a{wv w~ tv TOVTOl~ DtaJfmo{ulATat (863 a3-6). Es geht Kleinias
also nochmals um den Unterschied zwischen aOlu{a und ßAaß1J
(womit er die Unterscheidung des Atheners und dessen Eliminie
rung des Terminus a(j{u1Jl-la akzeptiert) und um die Frage, wie
sich dazu die Unterscheidung zwischen freiwilligen und unfrei
willigen Handlungen verhälr1

). Die Wahl des Verbs OLaJfElrO{
ulATat zur Bezeichnung dieses Verhältnisses wird verständlich,

21) Wörtlich: ,unter diese gemischt ist'; zu Ötwrmot"t).:r:at vgl. 693 d 7, wo
das Verbum die ,Mischung' der Verfassungen aus den zwei Grundformen der
Demokratie und Monarchie bezeichnet. - Die oben gegebene Deutung des Satzes
geht davon aus, daß zu TO TCiiv t"ovatwv "ai d"ovatwv noch einmal OUlqJOlJOV zu
ergänzen ist (so auch England z. St.) und daß der Plural TWV t"ovatwv "ai d"ov
atwv, was auch Saunders 425 hervorhebt, Handlungen bezeichnet, da diese Adjek
tive als Plurale bisher durchweg mit Bezug auf dÖt"l]jlara und ß}..aßat gebraucht
wurden (860 e 8; 861 a 2, b 5, c 8, e 8); ferner bezieht sie das Neutrum tv TOVTOtf;
auf dOt"ta und ß}..aßTJ. Saunders 425 bezieht dagegen tv TOVTOtf; auf ravra f!TJ
fJtvTa und paraphrasiert es als ,in these arguments' bzw. ,these discussions'. Diese
Paraphrase setzt aber doch wohl eher die Formulierung TaVTa 1:c1 f!TJfJtvra voraus.
Der überlieferte Text zwingt dazu, das Partizip f!TJfHvra prädikativ und ravra
kataphorisch zu verstehen: ,wir möchten das folgende noch genauer dargelegt
hören'; dann ist aber eine Wiederaufnahme von ravra durch tv 1:0V1:0tf; unmög
lich.
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wenn man damit die Formulierung von 861 e3/4 vergleicht: iO yE
bwvmov TE xai axovawv ev aViai~ (sc. Tai~ ßAaßaL~) a((JfJo
vov eau: gegenüber dem bloßen ean (das dort genügte, weil die
Unterscheidung lediglich die Schädigungen betraf) drückt OWJrE
JrO{XLAiaL aus, daß das Begriffspaar ,freiwillig - unfreiwillig'
nicht mit der Scheidung zwischen aÖLx{a und ßAaßT/ identisch ist,
sondern auf beiden Seiten vorkommt und somit ,quer' (ÖLa-)
durch diese Scheidung hindurchgeht: es gibt einerseits, wie der
Athener selbst feststellte (861 e), freiwillige und unfreiwillige
Schädigungen; andererseits muß es auch bei der aÖLx{a so etwas
wie Freiwilligkeit geben, wenn die durch sie verursachte Hand
lung strafbar sein soll.

Die Antwort des Atheners verläuft in zwei Gedankengängen
(863 a7-e 4 und 863 e5-864 b 7), die je für sich genommen ziemlich
unproblematisch sind; Schwierigkeiten macht dagegen die innere
Verbindung dieser beiden Gedankengänge. Sie sollen daher im
folgenden zunächst getrennt betrachtet und dann ihre Beziehung
untersucht werden.

1) Die drei Ursachen der cllla(Jirlf.1.aTa (863a7-e4)

Mit JrEL(JaiEov iO{VVV w~ XEAEVEiE o(Jav, xai AtyELV
(863 a7) folgt der Athener der Bitte des Kleinias um weitere Klä
rung (ebenso JrEL(JaiEov 861 d 7 vor Beginn der ersten Argumen
tation). Er holt weit aus, indem er mit der Seele und den in dieser
wirkenden Kräften beginnt, und erst 863 cl wird klar, worauf er
hinaus will: auf eine Klassifizierung der Ursachen menschlichen
Fehlverhaltens (ali{aL nvv G.f.1.a(JiT/f.1.aiwv). Als solche werden
genannt:

(1) der ,Zorn' ({}vf.1.0~), gleichgültig ob man ihn (mit Blick
auf die folgenden Strafgesetze) als seelisches JrafJo~ (,Affekt') oder
(im Sinne der ,klassischen' platonischen Psychologie) als einen
Teil der Seele faßr2

);

(2) die Lust (f]oovrj);
(3) die Unwissenheit (ayvow); diese ist, wie in einer Art

Exkurs festgestellt wird, unter dem Gesichtspunkt der Gesetzge
bung in zwei Formen zu zergliedern: (a) die ,einfache' Unwissen
heit und (b) die ,doppelte', mit dem Dünkel der Weisheit (06sa

22) A. Graeser, Probleme der platonischen Seelemeilungslehre, Zetemata
47 (München 1969), 16 und 71, vermutet (wie schon Görgemanns 137), daß die
beiden Alternativen im akademischen Schulbetrieb diskutiert wurden.
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aoq;ia~) verbundene, die c4 als af.laiJaivELv qualifiziert wird23
);

die erste Form ist die Ursache leichter af.la(!nJf.lam; die zweite
dagegen verursacht, wenn sie von Kraft und Stärke begleitet
wird, die großen af.la(!r~f.lam; ist sie von Schwachheit beglei
tet24

), so sind die daraus entspringenden af.la(!r~f.lam denkbar
milde zu ahnden25

).

Diese drei Ursachen sind freilich nicht in jeder Hinsicht als
gleichartig zu betrachten: Zorn und Lust rücken dadurch eng zu
sammen, daß von ihnen ein Zwang (ßia) ausgeht26

), der im Falle
des Zorns sich unvernünftig gebärq~t (aA6YLaro~), im Falle der
Lust sich dagegen der täuschenden Uberredung bedienr7

). Ferner
sind Zorn und Lust ,beherrschbar' , wie die Redeweise zeigt, daß
einer ,Herr (x(!dnwv) seines Zorns bzw. der Lust ist', ein anderer
ihnen dagegen ,unterlegen' (fjrrwv) ist; bei der Unwissenheit da
gegen ist diese Redeweise nicht üblich (863d6-11). Dies ist ein
deutlicher Hinweis darauf, daß die Kategorie des ,Beherrschens'
bei der ayvoLa inadäquat ist (und diese somit, wie G. Müller
richtig feststellt, gar kein sittliches Phänomen ist28

)). Während bei
Lust und Zorn diese Ausdrucksweise sinnvoll ist, da beide durch
die Vernunft beherrschbar sind, würde eine ,Beherrschung' der
ayvoLa überdies voraussetzen, daß man seine Unwissenheit er
kannt hat; ein solcher seelischer Zustand kann dann aber kaum
mehr als ayvoLa bezeichnet werden. Diesem Unterschied steht
aber eine Gemeinsamkeit aller drei Ursachen gegenüber: alle drän-

23) Die gleiche Dihairesis der ayvota in die einfache Unwissenheit und die
a/.la{}{a auch soph. 229 b/c. Zu der (schon apol. 29 b 1/2 begegnenden) Charakte
risierung des Scheinwissens als a/.la{J{a vgl. auch leg. 691 a 6, 732 a 5/6, 886 b 7.

24) Wie der Hinweis auf Kinder und Greise zeigt (d 1/2), denkt der Athener
an den Fall der ,Unzurechnungsfähigkeit' (vgl. das Gesetz 864 d).

25) Von hier aus fällt auch Licht auf den vieldiskutierten Passus soph. 228 d
10/11: 1"0 {jE yE ayvotav /.lEv "aAoiiaL, "a"iav M aU1"o tv tpvxii /.lovov ytyvO/.lE
VOV OU" HJi).OVaLV O/.lOAOyEiV: die Masse will nicht zugeben, daß auch die ,einfa
che' Unwissenhe.~t ohne die negativen Beimischungen (Weisheitsdünkel, Kraft
und Stärke) ein Ubel ist; andere Deutungen der Stelle (die die Stelle der Nomoi
nicht berücksichtigen) bei R. S. Bluck, Plato's Sophist. A Commentary (Manche
ster 1975), 45. Vergleichbar ist die leg. 661 e aufgeworfene Frag~) ob man den
aDL"iav "ai iJß(lLV Ex0wa tv atmp /.lOVOV (d. h. ohne sonstige Ubel) entgegen
der landläufigen Meinung als unglücklich ansehen muß. Zur Formulierung im
Sophistes vgl. auch leg. 696 d 4/5 (awcp(loaVVTJ avEV mxCJ7)<; l"ij<; aM1J<; a(lEn)<; tv
tpvxii nVL /.lE/.lOVW/.lEV1J) sowie leg. 710 b 1.

26) Das in b 8 überlieferte ßtaiov ist mit G. Müller 57 Anm. 3 und Saunders
425 gegen Englands Konjektur ou ßi{l zu halten.

27) Vgl. hierzu die erhellenden Ausführungen von Saunders 425f.
28) G. Müller 58.

8 Rhein. Mus. f. Philol. 127/2
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gen den Menschen in eine Richtung, die seinem Wollen entgegen
gesetzt ist (863 e2/3), welches - so ist als Prämisse hinzuzudenken
- letztlich nach dem ,Guten' strebt und a/iafJrrl/iaw vermeiden
wilP).

Die Funktion dieses Abschnitts in Bezug auf die Bitte des
Kleinias liegt auf der Hand: der Athener erläutert ihm ,Freiwillig
keit' und ,Unfreiwilligkeit', und zwar gerade ohne die Termini
ExOVatO~ und axovatO~ zu verwenden. Das Vermeiden dieser
strafrechtlichen Termini wird durch folgende Überlegungen be
greiflich: Erstens hatte Kleinias diese Termini mit Bezug auf
Handlungen gebraucht30

); dem Athener kommt es aber (gemäß
seiner Forderung, auf die Gesinnung des Täters achten) darauf an,
diese Termini umzusetzen in Kategorien, die seelische Zustände
beschreiben (daher der betonte Einsatz mit der Seele 863 b 1). Da
bei ergibt sich zweitens, daß die Begriffe ,freiwillig' und ,unfrei
willig' unter verschiedenen Aspekten gebraucht werden können.
Mißt man die durch die drei Ursachen bewirkten Fehlhandlungen
an dem wahren, d. h. auf das Gute gerichteten Wollen des Täters,
so sind sie alle ungewollt, d. h. ,unfreiwillig' im Sinne der sokra
tischen These, weil sie diesem Wollen zuwiderlaufen. Beurteilt
man dagegen die a/iafJr~/iaw nach der Beherrschbarkeit ihrer
seelischen Ursachen, so sind im Unterschied zu den auf ayvoLa
beruhenden a/iafJrrl/iaw, die offensichtlich als unfreiwillig anzu
sehen sind3!), die durch Zorn und Lust verursachten Verfehlun
gen, obwohl unter ,Zwang' geschehen, dennoch zugleich ver
meidbar, da es ja die Möglichkeit gibt, ,stärker' zu sein als diese
Triebkräfte und somit ihrem Zwang zu entgehen; strafrechtlich
folgt daraus, daß der Täter in diesem Fall für seine Tat verant
wortlich ist und diese darum entsprechend als eine ,freiwillige' zu
ahnden ist32

). Diese Folgerung wird zwar vom Athener hier nicht

29) Vgl. die Diskussion um die ßov).:r-,au; und ihr Objekt Gorg. 466 d-468
e; hierzu N. Gulley, The Interpretation of ,No one does wrong willingly' in
Plato's Dialogues, Phronesis 10 (1965), 82-96.

30) S. oben S. 111 mit Anm. 21.
31) Die ayvoLa ist schon per se immer unfreiwillig: soph. 228 c 7.
32) Dies bestätigen die folgenden Strafgesetze, besonders das Gesetz über

,vorsätzliche Tötungen'. Diese werden 869 e 5 charakterisiert als Exovaw xai
xaT' &DLx{av Jräaav YLYVO/-Leva ... ÖL' ilna~ ~Dovwv TE xai brLfhJ/-LLWV xai
rp{}OVWV (vgl. 870<1; 1: der stärkste Antrieb zum Mord ist die brL{}V/-L{a xpaToii
aa 1jJvxiic;). Die Uberwältigung durch die Lust schließt also die strafrechtlich
relevante Freiwilligkeit nicht aus. Auch beim Gesetz über Tötungen im ,Zorn'
(fJvwp) wird Platons Bestreben spürbar, das Moment der Freiwilligkeit stärker zu
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ausdrücklich gezogen, aber sicher intendiert, wobei die Umdeu
tung des unausgesprochen vorschwebenden strafrechtlichen Ter
minus Exovawv zu beachten ist: der Athener interpretiert ihn
nicht positiv als ,mit Vorsatz gewollt', sondern negativ als ,Zu
schwach-Sein' gegenüber den zur Verfehlung führenden An
triebskräften.

2) Die Definition des (j{xawv und des aDtxov
(863 e5-864 b7)

Der anschließende Abschnitt soll offensichtlich die Bitte des
Kleinias nach weiterer Erläuterung des Unterschieds zwischen
aDtxia und ß),aß'Y/ (863 a5) erfüllen. Der Athener beginnt jedoch
mit der überraschenden Ankündigung, daß er ihm nunmehr das
Gerechte und Ungerechte genau abgrenzen könne: viiv c5~ aOL
1'0 'rE (j{xawv xai 1'0 aDtxov, Ö yE eyw Atyw, aacpw~ av c5W(!L
aaif.l'Y/v ovc5sv JWLxi)')'wv (863 e5/6). Dieses scheinbare Abwei
chen von der Bitte des Kleinias hat aber seinen guten Sinn:

Einmal bildet die folgende Darlegung den Abschluß des
ganzen Strafrechtsexkurses, der sich seit 859c6 mit den Ansich
ten der Menge (aber auch der drei Dialogpartner) JrE(!i xa),wv xai
c5Lxaiwv befaßte; sodann hatte der Athener 861 a daran erinnert,
daß über das Gerechte große Verwirrung und Uneinigkeit herr
sche, und damit als Zweck der ganzen Diskussion um die sokrati-

betonen. Wenn der Athener die Affekthandlungen' als ein ,Mittelding zwischen
freiwilliger und unfreiwilliger Tat' einstufen möchte (867 a; vgl. 874 e 6), so
bedeutet schon dies ein Abweichen von der gängigen Auffassung, die den typi
schen Fall der Affekthandlung (Tötung aus plötzlicher Zornesaufwallung ohne
Tötungsabsicht und mit sofortiger Reue) als /-lTJ be :Jr(lovota~ = tixOVOtov qualifi
zierte (vgl. Maschke a.a.O. 124). Platon dagegen stellt fest, daß der Täter in
diesem Fall nicht :Jravra:JraOtv tixovato~ sei, sondern nur dxwv tixovatov (867 a
7/8); auch wenn ein solcher Täter in die Verbannung gehen soll, um seinen Zorn
zu zügeln (867 c 8), wird prinzipiell dessen Beherrschbarkeit und somit eine gewis
se ,Freiwilligkeit' der Affekthandlung vorausgesetzt. Daneben rechnet Platon aber
merkwürdigerweise auch den Fall, daß jemand nach längerer Zeit als Rache für
eine erlittene Kränkung mit bewußtem Vorsatz einen andern tötet, ohne danach
Reue zu empfinden, zu den t'JvWP :JrE:JrfJaY/-lEva (866 e 3-6). Wenn Platon ein
solches Delikt, das ,von Drakon bis Platon kein Grieche, soweit ihn philosophi
sche Betrachtung nicht zu anderen Resultaten führte, von den txovaw EX :JrfJO

vota~ abgetrennt hätte' (Maschke a.a.O.), zu den Tötungen im Affekt zählt, dann
wohl nicht deshalb, weil er darin das Moment der Unfreiwilligkeit betonen woll
te, sondern eher umgekehrt deshalb, um wenigsten einen Fall der ,Tötung im
Zorn' zur Verfügung zu haben, bei dem im Sinne seiner These von der Beherrsch
barkeit des Zorns das Moment der Freiwilligkeit unmittelbar in die Augen sprang.
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sche These die Beseitigung dieser Verwirrung angedeutet. Daher
ist es nur konsequent, wenn jetzt am Schluß als Fazit der ganzen
Debatte die endgültige Klarstellung erfolgt, die durch 0 ye eyw
Uyw bewußt von der gewöhnlichen Auffassung abgehoben wird.
Unter diesem Aspekt könnte ovOEv :rcot"O,AWV bedeuten: ,ohne
die übliche Begriffsverwirrung (d. i. die m{JaXr7 von 861 a9) mit
zumachen'. Auch die Beziehung von DW{Jwai1J.TJV (e6) auf das bei
der Entwicklung des Problems mehrfach geforderte DW{JiCetv
(860e7; 861 b2, d 1) ist nicht zu überhören; das bedeutet, daß die
folgenden Darlegungen auch die traditionelle Scheidung zwischen
t"ovaw und a"ovma aDt"r71J.am (auf die sich ja das DW{JiCetv
bezog) noch einmal korrigieren (was in der Tat 864a7 geschieht).
So laufen in diesem Stück alle Fäden der Diskussion zusammen.

Andererseits ist das folgende Stück natürlich primär als Ant
wort (vgl. aot eS) auf Kleinias' Bitte nach genauerer Abgrenzung
von aDt"ia und ßAaßTJ gedacht33

). Gerade der Unterschied zwi
schen diesen beiden ließ sich aber nicht aufzeigen, ohne das Di
"atovals Gegenbegriff zur aDt"ia heranzuziehen, wie die an
schließende Analyse des Gedankengangs deutlich machen wird.
Die Frage nach dem Sinn von oVDev :rcOt"iAAWV sei dabei zunächst
zurückgestellt, da sie sich erst nach der Analyse beantworten läßt;
ebenso bleibt das Verhältnis zur vorausgehenden Darlegung der
drei Ursachen der Ct1J.a{Jnj1J.am vorerst unberücksichtigt; doch ist
jetzt schon klar, daß die nunmehr (vvv eS) mögliche größere Ge
nauigkeit (aacpÜne{Jov a4 bzw. aacpw~ e6) bei der Abgrenzung
zwischen t5{"awv und aDt"ov (und ßAaßTJ) natürlich der Einbe
ziehung jener Ursachen verdankt wird; nur diese rechtfertigt
überhaupt nach den ebenfalls das Verhältnis von aDt,,{a und
ßAaßTJ betreffenden Ausführungen von 861 eff. eine erneute Be
handlung des Problems.

Deren Kerngedanke ist folgender (863 e6-864 a8): Die aDt
"ia als eine seelische Verfassung bleibt immer Ungerechtigkeit,
gleichgültig ob sie zu einer Schädigung führt oder nicht; d. h. die
aDt"ia ist auch ohne eine ßAaßTJ (ja sogar im Falle einer ~ohltat:
862a7) eine aDt"ia. Umgekehrt ist das, was in ,bester Uberzeu
gung' geschieht, gerecht, auch wenn dabei ein Irrtum unterläuft,
der zu einer Schädigung führt; d. h. die t5{"awv-Qualität einer
solchen Handlung bleibt auch mit einer ßAaßTJ erhalten (die Mas-

33) Vgl. die Anklänge von e 6 (ompwr;, ovfJev JrOt"OJ.wv) an die Bitte des
Kleinias a 2-6 (oacpEaTE(;JoV, fJtamm:oC"t},;r:at).
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(b) xav a~aAA17T:atn,

T:iJv DE T:OV af)taT:ov <56
~av ... Eav aVT:17 xf)a
T:Ovaa EV 1/Jvxa;;~ Dw
xoallti JraVT:a aVDf)a,

(a)

se dagegen sieht in solcher Schädigung eine (h!Ovaw~ aDLXta)34).
Dieser Gedanke ist so nicht neu, sondern wiederholt nur die be
reits 862 b eingeführte Scheidung zwischen der äußeren Handlung
und der Gesinnung (dem iJ{}o~ xai Dixaw~ l{)6Jro~), die allein
das Kriterium für die Gesetzgebung bilden darf. Neu ist dagegen
die Einbeziehung der seelischen Triebkräfte in die Definitionen,
deren antithetische Symmetrie eine genauere Analyse sichtbar ma
chen kann:

Der ,aDLXta-Satz' und der ,DtXaWv-Satz' (der zunächst nur
in seinem Kerngerüst betrachtet werden soll) weisen die gleiche
Struktur auf: zuerst wird (a) ein seelischer Zustand beschrieben;
dann wird (b) in' einem Nebensatz der Gesichtspunkt der Schädi
gung einbezogen; abschließend folgt (c) die Qualifizierung als
,ungerecht' bzw. ,gerecht':

(a) T:iJv yaf) T:OV {}VIlOV xai
~6ßov xai ~DOV~~ xai
)..vJr17~ xai ~{}6vwv xai
Em{}vlluiJV EV 1/Jvxti
T:Vf)aVVtDa,

(b) eaVT:E n ß)..aJrr!l xai Eav
Il~,

(c) JravT:w~ aDLXtaV Jrf)oa- (c) DtxaLOv ... Jräv
aY0f)Evw. ~aT:EOV ...

Die als Ungerechtigkeit bezeichnete Verfassung der Seele be
steht in der Tyrannis verschiedener Affekte in der Seele, in deren
Aufzählung man unschwer eine Erweiterung der in 863 b genann
ten ersten beiden Ursachen der allaf)T:~llaT:a (Zorn und Lust) er
kenneS), die dort ebenfalls als gewaltsam herrschend charakteri-

34) Diese These entspricht in ihrer Struktur der am Anfang vorgetragenen
These über das Schöne 859 d 6-8: elVaL rov~ &Katov~ avth.Jwtrov~,äv Kai
l:VyxavwOtv oVl:e~ alOX(Joi ra aWiJ.ara (~ KävarpaMTJrat n), Kar' avr6 ye ro
ö!KaL6rarov t,iJo~ ravl:1/traYKa,1.ov~elVaL (~ ö[Kawv ... trävelvaL rpareov ro
ravl:1/ tr(JaxiJev). Ebenso ist der Irrtum der Masse hier vergleichbar dem Irrtum
der Masse dort: wie sie dort im Falle eines (gerechten) Leidens dieses nicht mehr als
schön, sondern als häßlich ansieht, so verweigert sie hier einer in bester Absicht
unternommenen Handlung, wenn daraus ein Schaden resultiert, das Prädikat ,ge
recht' und spricht stattdessen von einer unfreiwilligen Ungerechtigkeit.

35) Bei ihrer Gruppierung in 863 e dürften übrigens klangliche Rücksichten
mitgespielt haben (dreimaliges Homoioteleuton). Im Resümee der drei Ursachen
in 864 b werden die Affekte von 863 e (unter Auslassung des rpiJ6vo~) so umgrup
piert, daß sie sich auf den Grundgegensatz von Lust und Schmerz reduzieren (vgl.
dazu Görgemanns 139). Vgl. ferner die Aufzählungen seelischer Ursachen von
Vergehen 934 a 4/5, 869 e 4-8, 870 c, 886 a 9, 902 b 1,908 c 3.
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siert worden waren (863 b 4 ßÜ;X vom Zorn; b 7/8 ovvaorevovoav,
... flera amirl1~ ßtaiov von der Lust). Diesem Zustand wird die
Herrschaft der o6~a rov a{?imov gegenübergestellt: sie ist das
Gegenbild der Tyrannis, indem sie den Menschen ,in Ordnung
bringt' (Ota'Jwoflfi), während der Zorn, wie es 863 b4 hieß, ge
wöhnlich Unordnung stiftet (JroAAa avar{?eJret). In 864aS wird
diese Herrschaft als Führung und Leitung charakterisiert, der sich
der Mensch unterzuordnen hat (1'0 rij~ rotaVrl1~ a{?xij~ ytyv6W
vov vJrr]XOOV Examwv aS/6); gegenüber der Tyrannis der Affekte
dagegen ist, was hier nach den Ausführungen von 863 b-e nicht
mehr gesagt zu werden brauchte, Widerstand und Ankämpfen
erfordert (vgl. 863 b 3 OVOflaxov vom Zorn), um ihrer Herr
(x{?einwv) zu werden. Was meint aber rov a{?imov o6~a? Auf
grund ihrer Kennzeichnung im Resümee 864 b6/7 (EAJriowv M;
xai 06~11~ rij~ aAl1{}ov~ Jre{?i 1'0 a{?tmov lcpeat~6) darf man sie
verstehen als eine wahre, d. h. sachlich zutreffende Vorstellung,
deren Gegenstand das Beste ist und mit der sich die Erwartung
verbindet, durch entsprechendes Handeln das Beste realisieren zu
können. Diese Beziehung auf das Beste wird in 864 b 7 als ,Stre
ben' (lcpeOt~) charakterisiert; dem entspricht in 864a2 der Zusatz
oJrnJre{? <Xv EcpeatJm rovrov37

) f]Yrlowvrm Jr6At~ etre IOuiJrai

36) Das überlieferte ECPEat~ darf nicht angetastet werden (vgl. G. Müller
58 f., O'Brien 87 A. 15, Görgemanns 140, Saunders 432 f.). Neben EMLOWV kann
06;7J~ nj~ cU7J{}ofJ~ wohl nur Genetivus subiectivus sein (vgl. Phaedr. 237 d 8/9
o6;a ECPLEJJtvrJ l"OV U(JLOTOV; so auch G. Müller, Görgemanns a.a.O.). Saunders
a.a.O. faßt dagegen wie O'Brien o6;7J~ zunächst als Objekt des Strebens auf,
schlägt aber dann, da der gleichgeordnete Genetiv EM{OWV nicht Objekt des Stre
bens sein könne, eine Textänderung vor (s. unten S. 124). Diese Deutung ist aber
angesichts der Phaidrosstelle fraglich; auch ist ihr mit Görgemanns entgegenzuhal
ten, daß die Existenz der wahren Vorstellung schon vorausgesetzt ist (864 a 1 H.),
diese also nicht erst angestrebt werden muß. Görgemanns selbst zieht lfE(Ji TO
a(JLOTov zu o6;7J~ nj~ u).7J{}ofJ~ und nimmt für ECPEat~ absoluten Gebrauch ohne
Zielangabe an. Es ist jedoch sprachlich und (wie die Phaidrosstelle zeigt) auch
sachlich nicht unmöglich, lfE(Ji TO a(JLOTov als Angabe des ,Gegenstandsbereichs'
mit ECPEat~ zu verbinden, so daß die Beziehung der Ülf{&~ und der o6;a auf das
Beste durch ECPEat~ vermittelt wird. Daß das Objekt der ECPEat~ in dieser eigen
tümlichen präpositionalen Form ange~eben wird, könnte in dem Bestreben be
gründet sein, neben den Genetivi sublectivi EMLOWV und 06;7J~ einen weiteren
Genetiv (obiectivus) zu vermeiden. - Zur Verbindung von oo;a und EML~ vgl.
neben leg. 644 c 8/9 besonders Phil. 12 d 3 und 39 a H.; dort wird (40 alb)
festgestellt, daß solche innerseelischen ,Bilder' beim (j{"aw~ UV1](J "ai EVOEß1]~

"ai uya{}o~ (39 e 10) zumeist wahr sind.
37) EcptatJm TOVTOV (codd. EOEatJm TOVTWV) ist eine Konjektur von R. G.

Bury, Plato in Twelve Volumes, XI, Laws Vol. 11 (London-Cambridge 1926),
234, die vielfach akzeptiert wurde, so von A. Dies in der Bude-Ausgabe (Platon
<Euvres compli:tes, tome XII l' partie, Paris 1956) und auch von Saunders 432.
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TLVE~, der mit OnnnE(! andeutet, daß es mehrere Wege zur Errei
chung oder (bei Beibehaltung des überlieferten EaEO~aL) zur Ver
wirklichung des Besten gibt, und diese mit ~rfJawvraL der Ent
scheidung des Menschen anheimstellt. Damit ist aber auch die
Möglichkeit des Irrens (aq}(iUEO~aL) gegeben, die in der Satz
struktur des D{"awv-Satzes dem ßAanrEtV auf der Seite der dDL
"ia entspricht. Allerdings ist das aepaAAEO~aL nicht mit einer
Schädigung identisch, sondern führt nur ursächlich zu einer Schä
digung. Dieser Zusammenhang geht aus dem Text deutlich her
vor: wenn der Athener 864a7/8 bemerkt: OO;aCEO~aL c5f: vno
nOAAWV d"ovawv dDL"iav dVaL riJv iOWvrYfV ßAaßYfv, so
kann das rückverweisende rowvrYfv nur auf "äv aepaAAYfrai TL
(sc. ~ c56;a) zurückweisen und bedeuten: ein solcher, nämlich
durch aepaUEa~aL verursachter Schaden38

). Der Unterschied
zwischen dem Irren und der Schädigung, der eine strikte Gleich
setzung von "äv aepaAAYfwi TL mit Mv ßAanrn im dDL"ia-Satz
verbietet, ist wesentlich darin zu sehen, daß eine ßAaßYf dem äuße
ren Bereich der Handlungen angehört, während das aepaUEa~aL,

das ja die c56;a zum Subjekt hat, sich innerhalb der seelisch-intel
lektualen Sphäre abspielt. Insofern fehlt im dDL"ia-Satz ein ge
naues Pendant zum aepaAAEa~aL; sieht man sich nach einem sol
chen um, so kommt offenbar als entsprechender ,Defekt' auf der
Seite der Affekte nur das fjrrova dVaL in Betracht (das dann eine
Tyrannis der Affekte zur Folge hat), womit sich folgende Analo
gie ergibt: wie es im Bereich der c56;a roll d(!iarov die Möglich
keit des Erreichens des Besten und die des aepaUE~aL gibt, so
besteht gegenüber den Affekten die Möglichkeit des Stärkerseins
und die des Schwächerseins ; dies letztere ist immer dOt"ia; das
aepaAAEO~aL dagegen tangiert nicht die D{"awv-Qualität einer
von der o6;a rOll d(!iarov gesteuerten Handlung. Hiermit ist be
reits eine weitere Differenz zwischen dem dDL"ia- und dem D{
"awv-Satz angedeutet: Während nämlich im dDL"ia-Satz die Ty
rannis der Affekte, also die seelische Verfassung, als Ungerech-

Doch so einleuchtend diese Konjektur mit Blick auf ÜPWLI; (864 b 7) zunächst ist,
so hat sie doch auch Nachteile: da in 864 b 6 neben der e5o~a auch die ,Erwartun
gen' (tMrte5WV) genannt werden, möchte man den futurischen Infinitiv laeaiJm
nur ungern missen; ihn halten z. B. O'Brien 86 Anm. 11 und Görgemanns 139, die
beide statt t'OlJ-rWV Hermanns rovro y' übernehmen.

38) Diese Verbindungslinie ziehen u. a. auch Görgemanns 139 und schon
England (der allerdings zu weit geht, wenn er für aq:>aMeLv die Bedeutung ,to
damage' postuliert und ,,/iv aq:>aMT/rai TL mit "even in case some damage is done"
paraphrasiert). Saunders 432 sieht dagegen offenbar keinen Zusammenhang zwi
schen dem aq:>aMeaiJm und niv t'OLall'fT/V ßAaßT/V (s. unten S. 124).



120 Klaus Schöpsdau

tigkeit bezeichnet wird, bricht der mit oi]v OE wv a(?iawv <56;av
beginnende Satz nach xav acpaAA:y/wi "CL plötzlich mit einem Ana
koluth aus der syntaktischen Konstruktion aus, und statt des er
warteten Satzschlusses (etwa: c5txaiav dVal cpaoiov) fährt der
Athener fort: c5{xatOv lleV Jräv dVal cpaoiov 00 wvon (d. h. im
Sinne der <56;a wv a(?imov) Jr(?axfHv xai 00 oij~ wwvof/~

a(?xij~ ytyvollevov vJr~xoov Examwv, xai eJri oOV aJravw av
{}(?wJrwv ßiov a(?tmov, c5o;a!;w{}at c5e VJrO JrOAAWV axovatOV
ac5txiav dVal oi]v wwvof/V ßAaßf/v. Als gerecht (und als ,das
beste für das Menschenleben') wird jetzt sowohl die vollzogene
Handlung bezeichnet (diese sogar an erster Stelle) als auch die
entsprechende seelische Haltung, die in der Unterordnung unter
die Leitung der c56;a wv a(?imov besteht39

). Daß hier noch vor
der Gesinnung (die doch das entscheidende Kriterium bildet:
862 b) eine äußere Handlung als gerecht qualifiziert wird, ist be
dingt durch das Argumentationsziel des Atheners; denn da die
traditionelle Einstufung einer unfreiwilligen Schädigung als
axovatO~ ac5txia (bzw. axovatOv ac5{xf/lla 862 a 5) die Unrechts
qualität der Handlung zuschreibt, konnte der Athener diese Auf
fassung nur widerlegen, wenn er auch der Handlung im ganzen
(und nicht bloß der seelischen Verfassung) das Prädikat ,gerecht'
zusprach. ..

N ach diesem Uberblick über den ganzen Passus kann ver
sucht werden, den Sinn von OVOEV JrOtXiAAWV (863 e6) näher zu
bestimmen. Dabei ist davon auszugehen, daß dieser Zusatz auf
c5wJreJroixtAWt in 863 a6 zurückdeutet40

), wo Kleinias Aufklä
rung darüber gewünscht hatte, wie Freiwilligkeit und Unfreiwil
ligkeit unter Ungerechtigkeit und Schädigung ,gemischt sind'.
Nun spielt aber in dem ganzen Abschnitt über c5{xatOv und ac5t
xov, soweit er die Auffassung des Atheners wiedergibt (also ohne
den Hinweis auf die Ansicht der Masse), die Frage der Freiwillig
keit überhaupt keine Rolle; dagegen wurde sie berücksichtigt in
den Ausführungen über die drei Ursachen der alla(?o~llaw, die
freilich die Termini ExOVatO~und axovatO~mieden und sie durch

39) Diese Paraphrase folgt der üblichen Interpunktion (Burnet, Dies). Zu
mindest erwägenswert ist jedoch, ob man nicht statt hinter ExaOTWV besser eine
Zäsur hinter 7r(JaxfJtv annehmen und das ganze folgende Stück als abhängig von
rparEov so verstehen sollte: ,und daß die Unterordnung jedes einzelnen unter eine
solche Herrschaft auch/sogar (xat) für das ganze Menschenleben am besten ist'.

40) So richtig Q'Brien 84 Anm. 6 und Saunders 427, dessen Deutung von
ÖLa7rEJI:o{XtArat (425: tricked out; elaborated) aber von der oben S. 112 vorgetra
genen abweicht.
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adäquatere, nämlich seelische Verfassungen und Zustände be
schreibende Formulierungen ersetzten. Daraus ergibt sich für ov
Dev JZmx{'uwv folgender Schluß: die Frage des Kleinias, t"o u.öv
exova{wv xai axova{wv w~ fv mvmL~ Dta1rE1ro{xLAt"at, hat der
Athener in 863 a7-e 3 beantwortet; in 863 e5ff. will er ihm dage
gen das Gerechte und Ungerechte voneinander abgrenzen, ohne
jetzt noch einmal die Begriffe exovaw~ und axovaw~ ,darunter
zumengen' (bezeichnenderweise wird der traditionelle Terminus
axovaw~ aD,x{a in 864a7 zurückgewiesen); dies ist dadurch
möglich, daß er statt ihrer die Ursachen der a/lal?tr7/law zur
Erklärung heranzieht; gerade diese in 863a7-e3 vorbereitete Eli
minierung der Begriffe ,freiwillig' und ,unfreiwillig' erlaubt ihm
die deutliche (aaq)(.ö~) Abgrenzung zwischen dem Gerechten und
dem Ungerechten.

Damit stellt sich nun das Problem, in welcher Weise diese
Abgrenzung jene drei Ursachen der a/lal?t"~/law (Zorn, Lust,
Unwissenheit) berücksichtigt.

3) Die Beziehungen zwischen 863a7-e4 und 863e5-864b7

Die von allen Interpreten empfundene Schwierigkeit liegt
bekanntlich darin, daß im Unterschied zu Zorn und Lust, die in
die Definition der Ungerechtigkeit eingegangen sind, die Unwis
senheit (ayvow) nicht mehr namentlich erwähnt wird, daß sie
aber in irgendeiner Weise im {){xawv-Satz berücksichtigt sein
muß, da im Resümee der drei dDT/ u.öv (1/lal?WVO/lEvWV (864 bl)
nach der AV1rT/ (die ftu/l6~ und cp6ßo~ umfaßt) und der fJDovry (xai
hrLftu/l{at) anstelle der erwarteten ayvow unter deutlichem
Rückgriff auf den {){xawv-Satz plötzlich mit einer ,positiven'
Formulierung die EM{Dwv xai D6~T/~ rij~ aAT/{}ov~ JZEl?i t"o al?L
mov lCPEaL~genannt wird und für diese dann in b 8 an die Dihaire
sis erinnert wird, die in 863c bei der ayvoLa vorgenommen
worden war. Betrachtet man nun den {){xawv-Satz daraufhin,
inwiefern in ihm die Möglichkeit des a/lal?t"avELv angedeutet ist,
so kommt nur der Nebensatz xliv acpaAAT/w{ n und der Hinweis
auf t"iJv t"owvt"T/V ßAaßT/v in Frage, der, wie oben gezeigt, nicht
vom acpaAAEa{}at getrennt werden kann. Das zwingt zu der
Schlußfolgerung, daß das acpa'uEa{}at als eine Form der ayvow
aufzufassen ist. Dabei dürfte die Unwissenheit kaum das Ziel der
Handlung (d. h. das Beste) betreffen; denn wenn zu xCivacpaAAT/
w{ n die fJ6~a mv al?{mov Subjekt ist, ist ja damit die Beziehung
der D6~a auf das Beste festgehalten; sondern sie muß als Fehler-
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quelle auf dem Weg zur Erreichung dieses Ziels angesehen wer
den; es handelt sich also, wie schon G. Müller betonte, nicht um
eine sittliche, sondern eine ,technische' Unwissenheit41

), die sich
in den Mitteln täuscht, von denen sie die Verwirklichung des
Besten ,erwartet' (vgl. r,yrlowvrm 864a2; fhriDwv b6) und damit
unter Umständen den angestrebten guten Zweck verfehlen kann.
Im Resümee 864 b ist diese Fehlermöglichkeit im Begriff des Stre
bens (Ecp€OL~) impliziert, das zwar auf das Beste zielt (und nur
unter dieser Voraussetzung die Dixawv-Qualität der Handlung
garantiert), aber dennoch nicht gegen die Gefahr eines Irrtums
gesichert ist42

); im Dixawv-Satz kommt dieses Moment des Stre
bens in den Worten ö:rr'[/:rr€(! av fcpfofJm rovrov43

) r,yrlowvrm
:rr6AL~ dr€ iDuinai nv€~ (a2) zum Ausdruck, auf die das Resümee
offensichtlich zurückgreift.

Jetzt läßt sich auch verstehen, warum der Athener 864a 1,
nachdem er die Tyrannis der Affekte als Ungerechtigkeit bezeich
net hat, statt der erwarteten ayvoLa plötzlich die D6~a roD a(!i
orov einführt und eine unter ihrer Herrschaft vollzogene Hand-

41) G. Müller 58; ebenso Görgemanns 140, M. Ostwald Gnomon 34
(1962),237, McGibbon 24. Zu weit wird ;>(äv ocpaMT/T:a{ n gefaßt von A. W. H.
Adkins, Merit and Responsibility. A Study in Greek Values (Oxford 1960), 308: If
a man's reason and desires are not in conflict, whatever his basic view of life, he is
to be terrned dikaios (ders. 309: even if the ,mistake' of such a man concerns the
basic principles of life). - Das Gesetz gegen die Religionsfrevler, das in diesem
Zusammenhang von Adkins (und auch von Saunders 428/9) herangezogen wird,
bleibt besser außerhalb der Betrachtung. Daß selbst die Gruppe der ,redlichen'
Atheisten, die ansonsten ein Ö{;>(QLOV 7jUo;- haben (908 b 5), nicht straflos ausgeht,
läßt sich, auch wenn man ihnen ein Handeln ,in good faith' zubilligt, allein schon
aus dem Schad!:n rechtfertigen, den solche Leute der Polis zufügen (908 cl. Vor
allem wird die Uberzeugung der Atheisten nicht einfach als ayvoLa hingestellt,
sondern auf aVOLa zurückgeführt (908 e 6), die mehr als bloße ayvoLa ist; sie wird
nämlich 689 b 2-4 definiert als bewußte Uneinsichtigkeit: OWV oov brLan7llaL;- Ti
ÖO~aL;- Ti ).0YfP EvaVTLliJwL. r:oi;- cpVOEL aflXL;>(oi;-, rj 1/Jvx1, l"OVl"O aVOLaV

:JrflooayoflEvw. Genau dies ist der Fall bei den Atheisten. Ihre Uberzeugung miß
achtet (887 e 7) die religiösen Erfahrungen, die sie als Kinder machen konnten (887
die); sie widerspricht den Fakten (der Harmonie des Weltalls) und der Logik (die
Vollkommenheit der Götter schließt mangelnde Fürsorge oder Bestechlichkeit
aus); vor allem aber - dies wird ja bei bei der Anwendung des Strafgesetzes
vorausgesetzt - lassen sie sich von der Beweisführung des Gesetzgebers für die
Existenz und Fürsorge der Götter nicht beeindrucken, halten also trotz Belehrung
an ihrer ,Unwissenheit' fest. Das macht es mehr als fraglich, ob man ihnen ein
Handeln in gutem Glauben zubilligen darf.

42) Vgl. (mit Bezug auf das Streben nach Wahrheit) soph. 228 c 10: l"0 yE
Ilrjv ayvoEiv Eonv m' &).7jUELav 0flIlWIlEvrJ;- 1/JvXr,;-, :Jraflacpoflov avveoEw;- yL-
YVOIlEvrJ;-, ovötv a).).o :Jr).rjv :JraflacpfloaVVTJ. •

43) Zum Text vgl. oben Anm. 37.
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lung als gerecht einstuft: Der Athener will ja, wie er selbst 863 e5
ankündigt, eine definitorische Abgrenzung des Gerechten und
Ungerechten geben und damit den ganzen Exkurs abschließen44

),

wozu die drei Ursachen der alia{!i~liaia nur die Voraussetzun
gen liefern. Diese Abgrenzung soll zugleich die von Kleinias ge
wünschte genauere Unterscheidung von dc50da und ßAaßTJ lie
fern. Nun hatte der Athener schon 862 ~ eine Trennung zwischen
der Gesinnung und der äußeren Handlung gefordert (mag diese
nun in einer Schädigung oder auch in einer Wohltat bestehen).
Diese Trennung läßt sich sowohl von der dc5Lxta wie auch von
der ßAaßTJ aus vollziehen. Im ersten Fall ergibt sich die These: eine
dc5Lxta wird durch das Ausbleiben eines Schadens nicht geschmä
lert, sondern bleibt Ungerechtigkeit. Im zweiten Fall lautet die
These: eine ßAaßTJ (die natürlich unbeabsichtigt sein muß) schließt
nicht aus, daß eine Handlung im ganzen als gerech t zu bewerten
ist. Auch durch diese doppelte Argumentation kommt also
zwangsläufig das c5txawv als Antithese zum ac5Lxov ins Spiel.
,Gerecht' und ,ungerecht' beschreiben aber (auch wenn man diese
Begriffe sekundär zur Beurteilung von Handlungen benutzt) seeli
sche Haltungen. Da der Athener die ungerechte Haltung durch die
Tyrannis der Affekte definiert, mußte auf der Gegenseite die ge
rechte seelische Verfassung ebenfalls inhaltlich bestimmt werden;
dies geschieht durch ihre Charakterisierung als Herrschaft der
(dATJfJi}~) c56~a TOV d{!Lcnov. In dieser antithetischen Beschrei
bung der Seelenverfassungen ist für die ayvoLa kein Platz: Zur
Ungerechtigkeit kann sie nicht gestellt werden, da sie, wie noch
gegen Saunders zu zeigen ist, keine Erscheinungsform der dc5Lxta
ist. Da sie andererseits natürlich ebensowenig als ,gerecht' be
zeichnet werden kann, sondern vielmehr als bloße Ursache eines
ungewollten und daher für die moralische Beurteilung einer
Handlung belanglosen Schadens überhaupt nichts mit der sittli
chen Gesinnung zu tun hat, kann sie auch bei der positiven Be
schreibung der gerechten Seelenverfassung nicht berücksichtigt
werden. Die einzige Stelle, die der Unwissenheit in diesem Be
griffssystem zukommen kann, ist daher der Punkt, an dem die
Möglichkeit aufgezeigt werden mußte, wie trotz gerechter Gesin
nung eine Schädigung unterlaufen kann, und diesen Punkt mar
kiert der Satz xav acpaAATJiat TL, der insofern, wie oben gezeigt,
dem faviE TL ßAaJriT/ xai Mv Ii~ im dc5Lxta-Satz entspricht.
Wenn der Athener an dieser Stelle nicht die Ausdrücke ayvoLa

44) S. oben S. 115 f.
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oder ayvoEfv verwendet, dann wohl deshalb, weil die ayvow,
wie 863 c zeigt, auch Formen der,Unwissenheit' umfaßt, die kei
neswegs so harmlos sind, daß die öixawv-Qualität einer Hand
lung durch sie nicht beeinträchtigt würde, und vor allem weil es
ihm darauf ankam, die zur Schädigung führende (und somit von
der innerseelischen Sphäre in das äußere Gebiet des Handelns rei
chende) Auswirkung der ayvow aufzuzeigen, wofür acpaUe
a{}m der geeignete Begriff war45).

Die bisherige Interpretation hat zu einem Ergebnis geführt,
das sich im wesentlichen mit der traditionellen Auffassung des
Textes deckt, wie sie etwa von G. Müller, Görgemanns und
McGibbon vertreten wurde. Ihr hat T. J. Saunders eine neue
Interpretation entgegengestellt, die sich in ihren Grundzügen fol
gendermaßen zusammenfassen läßt:

In 863bff. werden Zorn, Lust und Unwissenheit als drei Arten der Ungerech
tigkeit aufgezählt. In 863e6ff. werden die ersten beiden ausdrücklich wiederauf
genommen und ihre Tyrannis in der Seele als ac5t,,{a qualifiziert. Statt der ayvoLa
als der dritten Form der Ungerechtigkeit wird ihr positives Gegenteil, die c56;a
TOÜ a/?{cnov eingeführt (worunter Saunders die c56;a o/?fh) versteht) und die in
ihrem Sinn vollzogene Handlung als gerecht qualifiziert. Dabei trägt ,,<'lv arpaMTJ
ra{ T:L dem Fall Rechnung, daß die c56;a auch einmal nicht ganz o/?fh) sein kann,
wobei sie aber dennoch ,substantially' o/?fHJ c56;a bleibe. Die 864a8 erwähnte
ß)"aßTJ trennt Saunders offenbar vom arpaMEar}m, indem er den Kerngedanken
des c5{"awv-Satzes so paraphrasiert: All the ;ust actions, even the ß)"aßat, of the
just man are to be called just - even if his o/?fHJ c56;a is not quite o/?fHJ (432). In der
Formulierung des Resümees 864b6 (in der sich ja die ayvoLa verbergen muß)
deutet Saunders den Ausdruck c56;TJ~ rij~ a)"TJ{:}oü~ ... ErpWt~ als Streben nach
einer c56;a (UTJfh)~, die nicht wirklich erreicht wird, und sieht darin die ayvoLa
angedeutet: The unsuccessful aiming is supposed to amount to ayvoLa (433).
yerschiedene Erwägungen"") veranlassen ihn dann aber dazu, im Resümee durch
Anderung von rij~ in roü und durch Einfügung von Kommata folgenden Text
herzustellen: EM{c5wv c5E "ai c56;a~, roü a)"TJ{:}oü~JrE/?i TO a/?tcnov ErpEat~, T/?{rOV
ETE/?OV, den er folgendermaßen versteht: the third (sc. kind), which is a distinct
and separate category, is of expectations and opinion - it is a mere unsuccessful
shot at the truth about the best (433).

Gegen diese Interpretation lassen sich aber sowohl von ihren Kon
sequenzen wie von ihren Prämissen her Einwände erheben:

(1) Auch wenn - um mit der Deutung des Resümees zu
beginnen47

) - die ayvow in einem Verfehlen des angestrebten
Zieles bestehen sollte (vorsichtiger wäre die Formulierung, daß sie

45) Auch soph. 229 c 5 hat die ayvoLa ein arpaMw{:}at zur Folge.
46) S. oben Anm. 36.
47) Saunder's Konjektur kann dabei nach dem in Anm. 36 Bemerkten außer

Betracht bleiben.
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im ungünstigsten Fall ein Verfehlen des Ziels zur Folge haben
kann): kann ein unsuccessful aiming/shot at the truth wirklich als
cic5oda, d. i. als u n jus t psychological state (431) qualifiziert wer
den, was die ayvow ja nach Saunders sein soll?

(2) Saunders leugnet eine Berücksichtigung der ayvow im
c5ixawv-Satz, der vielmehr das Gegenteil der ayvow behandle.
Wenn aber die ayvow in erfolgloser eepEC1tI; besteht, muß man
dann nicht auch in dem Satz ÖJrT/JrEQ av fepfa{}aL 7:OV7:0V (Saun
ders übernimmt sogar diese Konjektur Burys!) r7y~awvTm Jr6AL~

du lc5uiJTai nVE~ (864a2/3), der ja entweder über den Begriff
des Strebens oder (bei Beibehaltung des überlieferten eaw{}m)
über den des ,Erwartens' mit dem Resümee verbunden ist48

), ei
nen Hinweis auf die Möglichkeit der ayvow sehen? Ist es ange
sichts dieser sprachlichen und gedanklichen Bezüge zwischen der
Beschreibung der c56;a 7:OV ciQia7:0v in 864 a und dem Resümee
überhaupt denkbar, daß dieses (wenn auch indirekt) die ayvow
definiert, jene aber das Gegenteil der ayvow beschreibt, so daß
fepfafJm in 864a2 positiv, dagegen eepEOL~ im Resümee negativ
(= ayvow) gemeint sein müßte?

(3) Die Deutung von xav aepaAATJwi n wird der Parallelität
in der gedanklichen Funktion und der sprachlichen Struktur zu
faVTE n ßAaJrTT/ xai ÜlV f.l~ im cic5txia-Satz nicht gerecht; sie
übersieht ferner das hinweisende TOLaVTTJv in T~V 7:OWVTTJV
ßAaßTJv49

).

(4) Saunders geht richtig davon aus, daß der Athener den
Unterschied zwischen Ungerechtigkeit und Schädigung auf dop
pelte Weise ausdrückt, einmal vom ungerechten und einmal vom
gerechten Menschen aus (431); ganz ähnlich verfuhr die vorliegen
de Interpretation oben S. 123. Während aber dort zu zeigen
versucht wurde, inwiefern zwangsläufig als Gegenbegriff zur
Tyrannis von Zorn und Lust die Herrschaft der c56;a 7:OV ciQiOTov
eingeführt werden mußte (weil eben die ayvow hierfür nicht in
Frage kommt), ist bei Saunders' Auffassung das plötzliche Um
springen des Atheners in die positive Formulierung des c5{xawv
Satzes letztlich nicht zwingend notwendig; denn wenn die ayvow
eine Form der Ungerechtigkeit ist, hätte der Athener doch ohne
weiteres in der Definition der cic5txia auch die Unwissenheit ne
ben Zorn und Lust berücksichtigen können.

48) Vgl. oben Anm. 37.
49) 5. dazu oben 5.119.,
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(5) Alle hier hervorgehobenen Schwierigkeiten hängen na
türlich damit zusammen, daß Saunders von der Prämisse ausgeht,
daß die ayvow eine Form der Ungerechtigkeit sei50

). Diese Auf
fass.~mg führt jedoch - abgesehen davon, daß sie durch anderweiti
ge Außerungen Platons in Frage gestellt wird51

) - zu Widersprü
chen innerhalb des Strafrechtsexkurses. Wenn die ayvow eine
Form der ac5txia wäre, müßte eine durch sie verursachte Fehl
handlung (z. B. eine Schädigung) natürlich als ,ungerecht' qualifi
ziert werden, sei es nach der traditionellen Terminologie als
aö{xrll.la oder nach der des Atheners als ac5txo~ ßÄciß"l (nach
861c6). Nun ist aber die ayvow nicht beherrschbar (863d 10/11),
eine durch sie verursachte Schädigung somit als ,unfreiwillig' ein
zustufen (und zwar sowohl im Sinne der sokratischen These als
auch im strafrechtlichen Sinne). Dies führt erstens zu einem Wi
derspruch zu 862 a5, wo der Athener der unfreiwilligen Schädi
gung ausdrücklich den Unrechtscharakter abgesprochen hatte.
Zweitens verlöre dann die Polemik des Atheners gegen die tradi
tionelle Scheidung zwischen Exovaw und axovaw ac5tx7}{lara

50) So auch O'Brien 85 ff., der (trotz des Verweises auf die Dihairesis der
aYVOLa in 864 b 8) nicht nur wie Saunders die durch "äv aqJaUrrra{ n (864 a 4)
und ßAaß1Jv (a 8) explizit erwähnten ,Fehler', sondern auch die in lqJwu; (b 7)
implizierte Fehlermöglichkeit von der ayvow trennt, die er als eine Ursache der
Ungerechtigkeit ansieht; hiergegen sc40n Görgemanns 140 Anm. 1.

51) So wird in den Nomoi der Uberwältigung durch die Affekte (die ja der
Athener 863 e 6 ff. als (lDt,,{a qualifiziert) mehrfach die ayvow bzw. die u/la{}{a
als gesteigerte Form der ayvow (vgl. 863 c 4) als Alternative entgegengestellt: 902
a nennt der Athener unter den denkbaren Ursachen für eine (hypothetische) Ver
nachlässigung des Weltalls durch dit;o Götter die Unwissenheit oder (bei vorhan
denem Wissen um das Rechte) die Uberwältigung durch Lust oder Schmerz (Öt'
aYVOLav bzuw. Öta nva~ fiua~ qoovwv Ti AV1rwv). 886 alb wird das gottlose
Leben der Atheisten nicht bloß auf u"l,JarEW qoovwv rE "ai brdJv/ltwv, sondern
auch auf Ct/la{}{a zurückgeführt. Die gleichen Ursachen begegnen 734 b, wo es
heißt, daß die Masse der Menschen Ti Öt' Ct/la{}{av Ti Ot' U"l,JarEWV Ti Öt' U/lqJorEl,Ja
unvernünftig lebt (fernzuhalten ist allerdings 934 a, weil es dort nicht um ayvow,
s.ondern um avow geht; zu ihrem Unterschied vgl. Anm. 41..Es ist darum frag
lich, ob man 934 a 4 mit Burnet und Görgemanns 156 durch Ubernahme des von
A2 und 0 2 überlieferten iI die Alternative zwischen fehlender Einsicht und Über
wältigunl? durch die Affekte herstellen darf). Vor allem wird im Sophistes 228 e in
der DihaIresis der "a,,{a n:El,Ji 1/Jvx~v (227 d 13) klar geschieden zwischen on)..{a
"ai u"oAaa{a "ai ciot,,{a einerseits, die als eine Krankheit (voao~) der Seele zu
betrachten sind (vgl. leg. 862 c 8), und der ayvow andererseits, die als alCIXo~ der
Seele (228 a 1) in zwei Unterarten zerlegt wird (vgl. leg. 863 eid): eine, die durch
,technische' Belehrung (01J/lwvl,Jyt"ai Ötoaa"a)..{at) zu beseitigen ist (also ,tech
nische' Unwissenheit ist), und die mit Scheinwissen verbundene ayvow, die als
u/la{}{a zu betrachten und durch Erziehung (n:atoda) zu beseitigen ist (229 d
1-3).
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und seine Ablehnung des Begriffes des axovawv ca5{xruw zum
großen Teil ihre Berechtigung; denn dann gäbe es zumindest bei
der ayvota den Fall einer unfreiwilligen und zugleich unge
rech ten Handlung. Der Athener könnte dann die traditionelle
Scheidung zwar immer noch von der sokratischen These her be
kämpfen, aber als praktische strafrechtliche Unterscheidung
wäre sie nicht mehr anzufechten52); denn sie entspräche dann ja
durchaus der Unterscheidung, die bei Saunders' Auffassung der
Athener selbst innerhalb der aOtx{a vorgenommen hätte (näm
lich in beherrschbare und nicht beherrschbare Formen). Nur
wenn dagegen der Athener die aOtx{a auf die mangelnde, aber
mögliche Beherrschung der Affekte beschränkt, erscheint eine
Polemik gegen die praktische strafrechtliche Scheidung der
aDtx1}(.wm sinnvoll, weil diese dann unzulässigerweise auch die
nicht beherrschbaren Formen des Fehlverhaltens (nämlich die
durch Unwissenheit verursachten) als aDtx{a einstuft.

(6) Daß die ayvow eine Form der Ungerechtigkeit ist, ent
nimmt Saunders dem Abschnitt 863 a3-d 5, den er als eine Be
schreibung der three varieties of aOtx{a in the soul, {}v(.1-6;, r,DOV1}
and ayvota, auffaßt (425). In dem fraglichen Passus ist aber nur
von a (.1- a (! T1} (.1- a Ta die Rede (ebenso im Resümee 864 b 1 TWV
a(.1-a(!mVO(.1-EVWV T(!{a eiD,,). Auch Saunders übersieht natürlich
nicht diesen terminologischen Unterschied, möchte ihn aber nicht
als relevant anerkennen (434)53). Doch die terminologische Ge
wissenhaftigkeit, mit der der Athener z. B. den konventionellen
Begriff des aMx"(.1-a ausschaltet und statt dessen zwischen aOtx{a
und ßAaß" differenziert, nötigt dazu, auch in der Verwendung des
Terminus a(.1-a(!T1}(.1-am eine bewußte Absicht zu sehen. Diese läßt
sich ermitteln, wenn man die Beziehung von 863 b-e zur Bitte des
Kleinias 863 a beachtet. Kleinias übernimmt zwar die Unterschei
dung des Atheners zwischen aOtx{a und ßAaß" (als Gesinnung
und äußere Handlung) und somit dessen Eliminierung des Termi
nus aD{x"(.1-a; aber mit dem Ausdruck TO TWV txova{wv xai
axova{wv w; ev TOVTOt; DWJrEJro{XtATm bringt er (wie auch
Saunders richtig sieht) wieder eine Unterscheidung innerhalb der
Handlungen ins Spiel, ohne diese jedoch durch ein Substantiv zu

52) Daß der Athener, wie bereits oben S. 110 vermutet, in der Tat diese
Scheidung auch als Distinktion der Rechtspraxis (und nicht nur von der sokrati
schen These aus) bekämpft, wird unten S.131 näher ausgeführt werden.

53) Ebenso jetzt W. M. Zeitler, Entscheidungsfreiheit bei Platon, Zetemata
78, München 1983, 148 Anm. 9.
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bezeichnen, und zwar ganz einfach deshalb, weil ihm nach den
bisherigen Darlegungen des Atheners kein geeignetes Substantiv
mehr zur Verfügung stand: hätte er das traditionelle aDtX1Jlux-rWv
hinzugesetzt, dann hätte er mißachtet, daß der Athener ja die
unfreiwillige Schädigung davon ausnimmt; hätte er ß).aßwv hin
zugesetzt, wären die Fälle ungerechter Wohltaten nicht mitbe
rücksichtigt; und die Junktur aDtXrllux-rwv xai ß).aßwv würde
Dinge verbinden, die nach Auffassung des Atheners gerade zu
scheiden sind, weil sie verschiedenen Ebenen (Gesinnung und
Handlung) angehören. Diese Lücke im Begriffssystem (die auch
schon in der Zusammenfassung von aDtx{a und ß).aßrJ durch das
Neutrum ev TOVT:OU; 863 a6 fühlbar wird) füllt nun gerade der
Begriff des Cxf.-la(!TrJf.-la, der sowohl die Fälle wirklich ungerechten
Handeins (d. h. aus ungerechter Gesinnung heraus) als auch die
Fälle einer unbeabsichti~ten Schädigung und überhaupt unge
wollter Irrtümer umfaßt ). Wenn Saunders aufgrund von 860 e9
eine weitgehende Synonymie zwischen Cxf.-la(!Tr7f.-lara und dem
vorher verwendeten Terminus aDtXr7f.-laTa annimmt (434), hat er
in gewissem Sinn sogar recht; nur übersieht er, daß der Terminus
aD{xrJf.-la in dem ganzen Passus 860 c-864 c vom Athener nie ver
wendet wird, wenn er seine eigene, von der Masse abweichen
de Auffassung vorträgt; das Wort begegnet vielmehr nur in den
fiktiven Dialogpartien 860e und 861 b, in denen sich der Athener
auf den traditionellen Standpunkt stellt, ferner im Munde des
Kleinias 861 c8 und schließlich 862a5, wo der Athener diesen Ter
minus aber gerade zurückweist. Der traditionelle Begriff des
a(j{xrJf.-la deckt sich also gerade nicht mit dem platonischen Be
griff der aDtx{a, weil der Athener ja aus den aDtXr7f.-laTa die
unbeabsichtigte Schädigung aussondert (862a5)55). Man kann da
her in 863 bff. nicht eine Darlegung der three varieties of aDtx{a,

54) Die erste Bedeutung liegt zweifellos 863 a 1 vor; für die zweite kann
noch auf 732 b 1 verwiesen werden, wo CI/-laflTc1vELv den rein technischen Fehler
bezeichnet, der bei einer Handlung infolge mangelnder Sachkenntnis unterläuft.
Zum Doppelaspekt der CI/-laflT{a im griechischen Rechtsdenken (einerseits bewuß
tes Vergehen, andererseits unbeabsichtigtes Irren) vgl. auch Gernet (s. oben Anm.
14) 305--346; als Beleg genüge Demosth. or. 25, 16: das Gesetz ist bravofl{}W/-la
ni/v EXOVO{wv xai axovo{wv U/-lafiTTJ/-lc1TwV.

55) Schief ist auch die Interpretation von G. M. A. Grube, Plato's Thought
(London 1935, Nachdruck 1980),227-229, wonach Platon zwischen unfreiwilli
gen injuries (ßAc1ßat) und freiwilligen injuries (U/-lafln1/law) scheide; von den
letzteren seien die durch ayvoLa verursachten ,mere injuries'. Denn der Athener
scheidet doch zwischen (unfreiwilligen) ßAc1ßat und aDtx{a; den Terminus
a/lafln1/laW führt er erst später ein (gegen Grube auch ü'Brien 84/85).
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sondern höchstens der dc'hxr/{lara sehen (diese aber verstanden im
traditionellen, vom Athener abgelehnten Sinn). Im anderen Fall
müßte man sich überdies fragen, warum der Athener, wenn er in
863 b-e die three varieties of dc5txia in the soul beschrieben hätte,
dann in 863 e5 noch einmal zu einer Definition der dc5txia ansetzt.
Dagegen ist der betonte Neueinsatz in 863 e5, der zur Abgrenzung
des Gerechten und Ungerechten führt, viel plausibler, wenn man
in den a{la(JrrJ{lam von 863 b-e eine zunächst noch neutrale Be
zeichnung für menschliche Fehlhandlungen sieht und die ganze
Erörterung 863 b-e als eine noch wertungsfreie, rein deskriptive
Darstellung der sie auslösenden seelischen Haltungen versteht, die
dann ab 863e5 als dc5txia bzw. als das (j{xawv nicht beeinträchti
gend klassifiziert werden56

).

(7) Saunders kommt aber noch durch eine andere Prämisse
dazu, die Unwissenheit als Ungerechtigkeit anzusehen57

). Er defi
niert nämlich die dc5txia als ,that which makes a man do what
ideally he would not want to do' (427), und beruft sich hierfür auf
863 e2/3 (was natürlich konsequent ist, wenn man in 863 b-e eine
Beschreibung der drei Formen der Ungerechtigkeit sieht). Der
Satz e 2/3 erklärt aber doch nur, wie es kommt, daß die Menschen
das Rechte verfehlen, obwohl sie im Grunde solche Fehler
(a{la(Jrr//lara) vermeiden wollen. Man kann zwar gut sokratisch
platonisch sagen: wenn ein Mensch aus Ungerechtigkeit eine Tat
begeht, dann tut er etwas, das er eigentlich nicht will; aber der
Umkehrschluß: wenn ein Mensch etwas tut, das er nicht will,

56) Damit erledigt sich auch das Argument von Saunders 429: There (sc.
863 c) äYV0La was an ainov dOLX1Jf.lCi1;wv: why should it have suddenly changed
into an ainov OLxatwv at 864 a? Dessen erste Hälfte ist nur richtig, wenn man
dOLX1Jf.lC1TWV im traditionellen Sinn auffaßt, und die zweite übersieht, daß in 864 a
doch nicht die Unwissenheit, sondern die o6;a TOV d(?tOTOV das ainov c5Lxatwv
ist. Dasselbe gilt für die Schlußfolgerung, mit der Saunders 434 die Trennung der
äYV0La von der dOLxta widerlegen will: some Ctf.la(?n/f.law (sc. die durch Unwis
senheit verursachten) would be just. Denn aus 864 a folgt nicht, daß der Akt des
Irrens (und die daraus resultierende Fehlhandlung) als solcher gerecht ist, sondern
lediglich, daß er als OUTE c5txaLOv OUTE äOL"OV einer Handlunl? nichts von ihrer
ot"mov-Qualität nimmt, die ihr durch die (dA1JfJiI~) o6;a TOV a(?tOTov garantiert
wird.

57) Ebenso O'Brien 83, der aus re.!'. IV 444 b 6-8 die Auffassung ent
nimmt, daß ,ignorance is a form of injustlce'. Neben den Einwänden, die schon
McGibbon 20 Anm. 9 hiergegen vorgebracht hat, ist zu beachten, daß dort nicht
von technischer äYV0La, sondern von sittlicher df.larHa die Rede ist, die b 7/8
neben dOL"ta, d"oAaata und onMa in der Reihe der negativen Korrelate der
vier Kardinaltugenden erscheint und mit ihnen unter dem Begriff der xa"ta zu
sammengefaßt wird.

9 Rhein. Mus. f. Philo!. 127/2
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dann handelt er aus Ungerechtigkeit, ist nicht zwingend; denn es
kann eben auch bloße Unwissenheit die Ursache sein. Wäre die
Umkehrung ric.~tig, müßte auch eine ungewollte Schädigung als
Wirkung oder Außerung der Ungerechtigkeit angesehen werden,
wogegen sich der Athener 862 a5 ausdrücklich verwahrt. -

D) Zusammenfassung und Folgerungen

Als Zusammenfassung sei abschließend die aus dem Exkurs
sich ergebende strafrechtliche Konzeption Platons kurz skizziert:

(1) Die Trennung der Ungerechtigkeit von der äußeren
Handlung und ihre Verlegung in die Gesinnung des Täters bedeu
tet einerseits eine Verschärfung, andererseits eine Abmilderung
der traditionellen Auffassung. Dadurch daß die Ungerechtigkeit
begrifflich nicht mehr an die negativen Tatfolgen (einen Schaden)
geknüpft wird, sondern als seelischer Zustand definiert wird, ist
die Möglichkeit gegeben, auch ohne Vorliegen eines strafrechtli
chen Tatbestandes einen Menschen als ungerecht zu qualifizieren.
Dieser Verschärfung des Unrechtsbegriffes durch dessen ,Verin
nerlichung' entspricht als Kehrseite eine strafrechtliche Abmilde
rung: wo die ungerechte Gesinnung fehlt, kann man nicht mehr
von einer Unrechtstat (ac5b'TJ/1a) sprechen, wie dies eine Termi
nologie tut, die von bwvata und axovma ac5tx1J/1ara spricht.

(2) Die traditionelle Terminologie differenziert die Delikte
zugleich nach Vorsatz und Nichtvorsatz als Exovaw und axov
aw, und in der Tat kann keine strafrechtliche Praxis ohne eine
solche Differenzierung auskommen. Auch Platon trägt dieser For
derung der Praxis im Strafrechtsexkurs Rechnung, obwohl der
Athener seine eigene Konzeption ohne ausdrückliche Verwen
dung der Termini ExOVatO~ und axovatO~ formuliert58

). Zu
nächst bleibt freilich diese Differenzierung scheinbar unberück
sichtigt, wenn dem Gesetzgeber lediglich vorgeschrieben wird,
statt zwischen axovaw und Exovaw ac5tx1J/1ara zwischen ß)'cißTJ
und ac5txta zu scheiden. Eine ß)'cißTJ verlangt in jedem Fall Scha
densersatz (862 b), gleichgültig ob die Schädigung freiwillig (=
vorsätzlich) oder unfreiwillig (= nicht vorsätzlich) erfolgte; das
strafrechtliche Kriterium der Freiwilligkeit spielt also hierbei kei
ne Rolle. Es wird aber relevant bei der Frage, inwieweit über den

58) Dage~en bedient sich der Athener bei der Formulierung der Strafgesetze
ganz unbedenklich dieser Termini, da der Strafrechtsexkurs klargestellt hat, wie er
diese verstanden haben möchte; vgl. 865 a 3.4, b 5, d 3; 866 b 7, 867 alb, 869 a 6, e
2.4.6, 870 c 4, 872 b 5, cl 1 u. Ö.
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Schadensersatz hinaus noch die ungerechte Gesinnung des Täters
zu bestrafen (platonisch: zu ,heilen') ist, also bei den ungerechten
Schädigungen (aÖLxOL ß).,aßm 862 c 6) und überhaupt bei unge
rechten Handlungen, für deren Unrechtscharakter offenbar die
Freiwilligkeit wesentlich ist (vgl. txovra 862 d 3). Der Athener
vermeidet es jedoch, die Delikte ausdrücklich mittels der Katego
rien ,freiwillig/unfreiwillig' zu klassifizieren, sondern umschreibt
diese Begriffe mit Hilfe der drei seelischen Ursachen der alla(Jr~

Ilara, was seiner Forderung entspricht, auf die Gesinnung, also
die seelische Verfassung des Täters zu sehen. Die durch diese
Ursachen bewirkten Fehlhandlungen sind zwar alle ,ungewollt',
wenn man sie auf das wahre Wollen bezieht (dies ist der Sinn der
sokratischen These); beurteilt man sie aber nach der Möglichkeit
des ,Beherrschens' der zur Fehlhandlung führenden Antriebskräf
te (dies ist der für die Rechtspraxis relevante Gesichtspunkt), so
treten sie auseinander in die durch Zorn und Lust verursachten
und als Manifestationen der aOtx{a zu wertenden Verfehlungen,
bei denen eine solche Beherrschung möglich und für die daher der
Täter strafrechtlich verantwortlich ist, und in die aus Unwissen
heit resultierenden Fehlhandlungen, bei denen eine solche Beherr
schung unmöglich ist. Ubersetzt man dies in die strafrechtlichen
Begriffe txovaw~ und axovaw~, so ergibt sich folgende Schei
dung: eine durch Unwissenheit verursachte Schädigung ist axov
aw~ und beeinträchtigt nicht die O{xawv-Qualität einer in ge
rechter Gesinnung vollzogenen Handlung; hier genügt der einfa
che Schadensersatz. Eine aOtxo~ ß).,aßTJ (und jede sonstige ~nge

rechte Handlung) ist dagegen, da die aÖLx{a zwar in der Uber
wältigung durch die Affekte besteht, diese aber beherrschbar sind,
strafrechtlich immer txova{a59

); hier muß im Falle der ß).,aßTJ
zum Schadensersatz die Heilung der als Krankheit anzusehenden
Ungerechtigkeit treten.

(3) Damit bestätigt sich die bereits S.110 geäußerte Vermu
tung: die ~rad~tione!le S~heiduI?-g ~er C;;esetzgeber zwisch~n txov
ma und axovaw aÖLXTJllara 1st m emem d 0 p p eIt en Smne ab
zulehnen. Einmal von der sokratischen These aus, derzufolge jede
Ungerechtigkeit unfreiwillig ist; diese Konsequenz hatte Kleinias
(unter Verwendung der traditionellen Terminologie) schon 861 c
8 als Gegenthese formuliert: navra axovaw Tll aÖLX~llara..

59) Vgl. die Charakterisierung der Fälle vorsätzlichen Mordes als hwvaw
"ai "at;' clt5t"iav m'iaav yLyv61lEVa 869 e 6 (ebenso vom Verwandtenmord 872
d 1/2: 1p6vov~ ... {;"ovaiov~ 1:10 "ai a6i"ov~miv1:w~).
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Sodann ist diese Scheidung aber auch als Distinktion der Rechts
praxis anzufechten. Wenn man nämlich unter den aOtxryl-laTa im
strengen Sinne des Wortes nur Handlungen aus wirklicher seeli
scher aDLx{a (= Tyrannis der Affekte 863 e) versteht und, wie es
der Athener tut, die unbeabsichtigte Schädigung daraus ausson
dert, so bleibt angesichts der Beherrschbarkeit der Affekte (und
unter Verwendung der traditionellen Terminologie) nur noch fol
gende strafrechtliche Maxime übrig: ,mIna lxovaw Ta
aOtxryl-lara. Das bedeutet umgekehrt: eine Tat ist juristisch nur
dann als ungerecht zu qualifizieren, wenn sie vorsätzlich begangen
worden ist. Von daher fällt nun auch neues Licht auf das zu Be
ginn der' ersten Argumentation vom Athener ausgesprochene
Verbot, Ta 6DLxa als OtJrAä, Ta I-lEv ExovOLa Dry, Ta D'axovaw
anzusehen (861 e 7/8). Dieses Verbot entsprang dort zunächst dem
Bestreben, die sokratische These von der Unfreiwilligkeit des
Unrechttuns aufrechtzuerhalten. Rückblickend zeigt sich nun aber
überraschend eine zweite Pointe dieses Verbots: auch auf der straf
rechtlichen Ebene sind Ta 60txa nicht DLJrAä, sondern sie sind
wegen der Beherrschbarkeit der Affekte alle Exovaw. Daraus er
gibt sich der Schluß: Ta 60txa sind je nach der Perspektive so
wohl axovaw (im sokratischen Sinne) als auch Exovaw (im straf
rechtlichen Sinne); innerhalb derselben Perspektive sind sie aber
immer c1JrAä, nicht OtJrAä. Griechisch formuliert: Ta 6DLxa Tn
I-lEv axovOLa, Tn De ExovOLa.
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